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45. Jahrgang Nr. 04Freitag, 05. April 2019

WINDSBACHER
KNABENCHOR

MUSIK
ENSEMBLES DES 

GYMNASIUMS

Stadthalle 
Windsbach

FESTKONZERT
Mittwoch, 10.04.2019 

Donnerstag, 11.04.2019 

jeweils um 19.00 Uhr 
Einlass ab 18:30 Uhr

Herzliche Einladung zum

JOHANNSEBASTIANBACHGYMNASIUM WINDSBACH

In Zusammenarbeit 
mit der

EINTRITT FREI!
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Öffnungszeiten Rathaus
Montag  08.00 – 12.30 Uhr
Dienstag  08.00 – 12.30 Uhr und 14.00 – 16.00 Uhr
Mittwoch  08.00 – 12.30 Uhr
Donnerstag 08.00 – 12.30 Uhr und 14.00 – 18.00 Uhr
Freitag  08.00 – 12.30 Uhr

Öffnungszeiten Stadtbücherei
Montag  16.00 – 18.00 Uhr
Dienstag  11.00 – 13.00 Uhr und 16.00 – 18.00 Uhr
Donnerstag 16.00 – 19.00 Uhr
Freitag  16.00 – 18.00 Uhr

Öffnungszeiten Wertstoffhof Windsbach
Mittwoch:  15.00 Uhr – 17.30 Uhr
Samstag: 09.30 Uhr – 12.00 Uhr

Sperrmüll: 
Es wird darauf hingewiesen, dass Sperrmüll nur in haushaltsübli-
chen Mengen am Wertstoffhof abgegeben werden kann. Mit Klein-
teilen befüllte Kartons, Säcke, etc. gelten nicht als Sperrmüll. Die 
Räumung von Wohnungen oder ganzen Häusern kann nicht im 
Rahmen der Sperrmüllannahme erfolgen. Derartige Maßnahmen 
können mit Hilfe von Containerdiensten oder kostengünstig von ka-
ritativen Einrichtungen durchgeführt werden.

Nächste Müllabfuhrtermine
Gelber Sack:  Papier: 
Dienstag, 16.04.2019 Donnerstag, 02.05.2019  
   
Biotonne:  Restmüll:
Donnerstag, 18.04.2019 Mittwoch, 10.04.2019
Freitag, 03.05.2019 Donnerstag, 25.04.2019  
   
Die Restmüllbehälter, die Biotonnen, die Altpapiertonnen und die 
Wertstoffsäcke sind bereits ab 06.00 Uhr am Straßenrand bereitzu-
stellen. Die Abholung erfolgt grundsätzlich an der Grundstücksgren-
ze bzw. an einem mit dem Müllfahrzeug öffentlich befahrbaren Ort.

Bei Fragen zur Abfallentsorgung bzw. für Störungsmeldungen 
wenden Sie sich bitte an das zuständige Landratsamt Ansbach, 
Sachgebiet Abfallrecht, Tel.: 0981 / 468-3535. Weitere 
Informationen erhalten Sie auch auf der Homepage des 
Landkreises Ansbach: www.landkreis-ansbach.de/abfall oder im 
aktuellen Abfallratgeber.

BITTE BEACHTEN: Heft 03/2019
Nächste Ausgabe:   03. Mai 2019
Redaktionsschluss:  17. April 2019, 12 Uhr
Redaktionelle Beiträge (Vereinsnachrichten, Veranstaltungen)
bitte an: amtsblatt@windsbach.de

Kleinanzeigen, Familienanzeigen und gewerbliche 
Anzeigen senden Sie bitte an die Firma Habewind – 
Werbeagentur Inhaber: Peter Haberzettl, Friedrich-Bauer-Str. 6a, 
91564 Neuendettelsau, Tel: 09874 / 689683, 
Fax: 09874 / 689684, Mail: mb-wb@habewind.de
Den Redaktionsschluss für Ihre Anzeige finden Sie unter:
www.habewind.de

Probebetrieb der Feueralarmsirenen
Der nächste Probealarm wird jeweils am 06.04.2019 und 04.05.2019 
zwischen 11.05 Uhr und 11.20 Uhr in folgenden Stadtteilen ausgelöst: 
Windsbach, Bertholdsdorf, Veitsaurach, Lanzendorf.

Sitzungstermine
10.04.2019 Ausschusssitzung
24.04.2019 Stadtratssitzung

Stadtratssitzung vom 20.03.2019 
In dieser Sitzung beschloss der Stadtrat einstimmig die Auftragsver-
gabe für diverse Maßnahmen zur Modernisierung der Kleinkläranlage 
im Bereich der Mess-, Pumpen-, und Beckentechnik, welche Einspa-
rungen bei den Betriebskosten zur Folge haben werden.
Ebenfalls einstimmig entschied sich der Stadtrat dem in der Planung 
befindlichen Verein „Interkommunales Kompensationsmanagement“ 
vorerst nicht beizutreten. Grundüberlegung eines Interkommunalen 
Kompensationsmanagements ist, auf einer gemeinsamen Plattform, 
geplante naturschutzfachliche Maßnahmen und bestehende Aus-
gleichsbedürfnisse zusammen zu bringen. Aufgrund der noch unge-
klärten Einzelheiten in der Konzeption soll die Entwicklung vorerst 
verfolgt werden.
Kenntnis genommen hat der Stadtrat von den Ausführungen über die 
Fortschreibung des Nahverkehrsplanes des Landkreises Ansbach. 
Die Verwaltung erläuterte die an den Landkreis gerichteten Stellung-
nahmen und legte dar, dass die Thematik zwischenzeitlich gemein-
sam auf Ebene der kommunalen Allianz Kernfranken e.V. bearbeitet 
wird.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPORT.KOM 
 

Jeden Mittwoch: 
 Fußball & Basketball  
20:30 Uhr - 22:00 Uhr 

Doppelturnhalle 
(Ludwigstraße 21, 
91575 Windsbach) 

 

Weitere Infos im Rathaus,  

unter www.windsbach.de  

oder per WhatsApp beim 

Sportleiter unter 

0176 / 826 946 42 

Kostenfrei! 
Jeder ist willkommen! 

Komm vorbei! 



Amts- und Mitteilungsblatt der Stadt Windsbach 04 3

Windsbach packt am 6. April gemeinsam an
Ramadama ist in Windsbach mittlerweile zu einer schönen Tradi-
tion geworden. So veranstaltet die Stadt Windsbach auch in die-
sem Jahr wieder in Kooperation mit der Freiwilligen Feuerwehr die 
Räumaktion zum Wohle der Bevölkerung. 

Wir treffen uns 
am Samstag, 6. April 2019, um 9:30 Uhr,
am Feuerwehrgerätehaus Windsbach.

Mit Zangen und Müllsäcken ausgestattet geht es von dort aus in 
Gruppen los, um das Stadtgebiet in verschiedenen Routen von 
den Hinterlassenschaften aus Müll und Unrat zu befreien. Als 
Dank werden alle Helfer zu einer Brotzeit ins Feuerwehrgerä-
tehaus Windsbach eingeladen.

 

Die Stadtwerke der Stadt Windsbach im Landkreis Ansbach (ca. 6000 Einwohner) suchen zum  
nächstmöglichen Zeitpunkt als Nachfolge  

 
2 Elektriker (m/w/d) für die Stadtwerke Windsbach 
mit 39 Wochenarbeitsstunden (Vollzeit) 

 
Bitte senden Sie ihre aussagefähige Bewerbung in elektronischer Form  
bis spätestens 15.04.2019 an folgende  
E-Mail-Adresse: personal@windsbach.de 
Ihre schriftliche Bewerbung richten Sie bitte an: Stadt Windsbach, Hauptstraße 15, 91575 Windsbach 

Einstimmig beschlossen wurde die Beauftragung zur Durchführung 
der Kirchweih für die Jahre 2019 und 2020.
Weiterhin bestätigte das Gremium den gewählten Kommandanten 
und dessen Stellvertreter der Feuerwehr Bertholdsdorf einstimmig.
Darüber hinaus stimmte der Stadtrat diversen Bauanträgen zu. Ein 
Bauantrag wurde zur weiteren Klärung zurückgestellt.

Außensprechtag des Zentrum Bayern Familie 
und Soziales - Region Mittelfranken
Das Zentrum Bayern Familie und Soziales – Region Mittelfranken 
führt am 09.04.2019 und 14.05.2019 in der Zeit von 9.00 bis 14.00 
Uhr im Landratsamt Ansbach, Crailsheimstr. 1, 91522 Ansbach ei-
nen allgemeinen Außensprechtag durch. Das Amts ist zuständig 
für das Feststellungsverfahren nach dem Sozialgesetzbuch IX, die 
Gewährung von Elterngeld, Landeserziehungs-, Betreuungs- und 
Familiengeldgeld, die Gewährung von Blindengeld und den Vollzug 
des Sozialen Entschädigungsrechts (Kriegs- und Wehrdienstopfer, 
Entschädigung für Zivildienstleistende, Opfer von Gewalttaten und 
Impfgeschädigte). Mit den monatlichen Außensprechtagen soll den 
Bürgerinnen und Bürgern des Landkreises Ansbach eine umfassende 
Beratung vor Ort geboten werden.

Nachrichten aus dem Landratsamt
Weiterer Fall der Blauzungenkrankheit in Baden-Württemberg: 
Landkreis Ansbach und Stadt Ansbach vorsorglich zum offiziel-
len Sperrgebiet erklärt
Ab dem 22. Februar 2019 werden alle Landkreise in ganz Mittelfran-
ken zum offiziellen Sperrgebiet aufgrund eines weiteren Falles der 
Blauzungenkrankheit in Baden-Württemberg erklärt. Damit weitet 
sich das bisherige Sperrgebiet auch auf den gesamten Landkreis 
Ansbach und die Stadt Ansbach aus. Von dieser für Menschen un-
gefährlichen Krankheit sind insbesondere Tierhaltungen mit Rindern, 
Schafen und Ziegen betroffen. Die Übertragung zwischen den Tieren 
erfolgt in der Regel über Stechinsekten.
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Bruckberg
Neuendettelsau

Dietenhofen
Petersaurach

Heilsbronn
Sachsen b. Ansbach

Lichtenau
Windsbach

„Gutes aus Kernfranken“ 
voller Erfolg auf der Freizeitmesse 
Die Kommunale Allianz Kernfranken 
e.V. und ihre acht Mitgliedskommunen 
präsentierten sich dieses Jahr wieder 
auf der Nürnberger Freizeitmesse. 
Neben Infomaterial rund um die 
Erlebnisregion und einer Neuauflage 
des Gaststättenführers weckte vor 
allem der neue Direktvermarkter-Flyer 
„Gutes aus Kernfranken“ das Interesse 
der vielen Besucher an den fünf 
Messetagen.  
Regionale Produkte, direkt in Kernfranken hergestellt, mit kurzen 
Wegen und dabei eine enorme Produktvielfalt – diese Mischung 
sei sowohl für Einheimische als auch unsere Gäste attraktiv, so der  
1. Vorsitzende der Kommunalen Allianz, Bürgermeister Matthias 
Seitz.  
Zudem erkundigten sich die Besucher über die zahlreichen 
Freizeit- und Einkehrmöglichkeiten im Herzen Mittelfrankens. Der 
gemeinsame Messeauftritt der Kommunen Bruckberg, Dietenhofen, 
Heilsbronn, Lichtenau, Neuendettelsau, Petersaurach, Sachsen 
b.Ansbach und Windsbach war auch dieses Jahr wieder ein 
voller Erfolg für alle Beteiligten und nur dank des unermüdlichen 
Einsatzes der jeweiligen Mitarbeiter der einzelnen Rathäuser 
umsetzbar. 
Die Kommunale Allianz Kernfranken präsentiert sich in diesem 
Jahr auch zusammen mit dem Amt für Ländliche Entwicklung 
am 29. Juli auf der Landesgartenschau in Wassertrüdingen. 
Vorbeischauen lohnt sich. 
Den neuen Direktvermarkter-Flyer „Gutes aus Kernfranken“ 
sowie Kartenmaterial und Gaststättenbroschüre erhalten 
Interessierte auch kostenlos in den einzelnen Rathäusern der acht 
Mitgliedskommunen. 

Die Erweiterung des Sperrgebietes wurde erforderlich, nachdem in 
einem Betrieb in Berglen, Landkreis Rems-Murr-Kreis, der Ausbruch 
der Blauzungenkrankheit festgestellt wurde. Um die weitere Ausbrei-
tung der Blauzungenkrankheit zu verhindern, wird um den betroffenen 
Betrieb ein Restriktionsgebiet mit einem Radius von 150 Kilometern 
festgesetzt. Der Landkreis Ansbach sowie die Stadt Ansbach liegen 
vollständig innerhalb dieses Restriktionsgebietes. Für Menschen ist 
diese Tierkrankheit nicht ansteckend. Fleisch und Milchprodukte kön-
nen gefahrlos verwendet werden. Betroffenen Tierhaltern empfängli-
cher Arten wird geraten, ihre Tiere baldmöglichst impfen zu lassen. 
Die Impfung wird von der Tierseuchenkasse bezuschusst. 
Innerhalb des Restriktionsgebiets gelten tierseuchenrechtliche Be-
schränkungen, die das Ziel haben, die Tiererkrankung einzudämmen. 
Wer z.B. im Restriktionsgebiet Wiederkäuer, insbesondere Rinder, 
Schafe, Ziegen oder Wildwiederkäuer in Gehegen hält, hat dies, 
sofern die Tiere dort nicht bereits registriert sind, unter Angabe des 
Standorts der Tiere unverzüglich dem Veterinäramt des Landratsam-
tes Ansbach zu melden. Weitere Informationen zur Blauzungenkrank-
heit sind auf den Internetseiten des Landesamtes für Gesundheit und 
Lebensmittelsicherheit, des Friedrich-Löffler-Instituts oder des Staats-
ministerium für Umwelt und Verbraucherschutz zu finden.

Hornissenberater gesucht
Aufgrund der zunehmend trockenen Witterungsverhältnisse ist immer 
häufiger mit einem vermehrten Aufkommen von Hornissen zu rech-
nen. Daher sucht die Untere Naturschutzbehörde des Landkreises 
Ansbach drei Hornissenberater. 
Der Hornissenberater unterstützt die Untere Naturschutzbehörde bei 
der Begutachtung von Hornissennestern, die von Bürgern vorgefun-
den werden. Mit betroffenen Personen werden Lösungsmöglichkei-
ten vor Ort gesucht und ggf. Schutzmaßnahmen und Umsiedlungen 
durchgeführt.
Hornissen nisten natürlicherweise in hohlen Bäumen. Da diese in der 
freien Landschaft immer seltener werden, sind sie gezwungen auch 
im Siedlungsbereich nach Nistmöglichkeiten zu suchen. Die Tiere sind 
grundsätzlich nicht aggressiv und werden auch nicht wie Wespen von 
Speisen angelockt. Hornissen sind nach dem Bundesnaturschutzge-
setz i. V. mit der Bundesartenschutzverordnung streng geschützt. 
Zur fachlichen Unterstützung und Ausbildung bietet die Bayerische 
Akademie für Naturschutz und Landschaftspflege Lehrgänge zur Aus-
bildung zum „Wespen- und Hornissenberater“ an. Die Teilnahmege-
bühr übernimmt das Landratsamt Ansbach. 
Die ehrenamtliche Tätigkeit wird mit einer Aufwandsentschädigung 
vergütet und anfallende Fahrtkosten werden erstattet. 

Bei Interesse stehen die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Unteren 
Naturschutzbehörde im Landratsamt Ansbach gerne unter Telefon-
nummer (0981) 468-4201 oder für Anfragen per E-Mail an umwelt-
schutz@landratsamt-ansbach.de zur Verfügung.

Kommunale Jugendarbeit 
sucht Mitarbeiter/innen für das Spielmobil
Seit vielen Jahren ist es ein Garant für strahlende Kinderaugen: All-
jährlich in den Sommerferien ist das Spielmobil der Kommunalen Ju-
gendarbeit unterwegs in den Städten und Gemeinden des Landkrei-
ses Ansbach. 
Für den Spielmobil-Einsatz im August ist die Kommunale Jugendar-
beit nun auf der Suche nach interessierten jungen Leuten, die Spaß 
an der Arbeit mit Kindern im Alter von 6 bis 13 Jahren haben. Der 
Einsatz beschränkt sich auf die Dauer von knapp vier Wochen im Au-
gust 2019.
Wer sich bewerben möchte, sollte mindestens 18 Jahre sein und…
… den Führerschein Kl. B besitzen.
… Interesse an Kinder- und Jugendarbeit haben.
… pädagogisch geeignet und teamfähig sein.
… bereit sein, an einem Vorbereitungswochenende teilzunehmen.
… mobil sein. 
… bereit sein, die Spielmobile zu fahren (IVECO-Bus, VW-Bus).

Bei Fragen und Interesse wenden Sie sich bitte an die Kommuna-
le Jugendarbeit Stichwort „Spielmobil“, Crailsheimstraße 64, 91522 
Ansbach, Telefon 0981 / 468-5581 oder -5582, E-Mail: wolfgang.dit-
tenhofer@landratsamt-ansbach.de.

Bildunterschrift:  Stellten sich den Fragen der Messebesucher am 
ersten Messetag: Maria Lischke, René Walter (beide Gemeinde 
Sachsen b.Ansbach) und Umsetzungsbegleiter Patrick Steger 
(Kommunale Allianz Kernfranken e.V.) 

 Die Eröffnung des Waldstrandbades  
ist voraussichtlich am 18.05.2019

Waldstrandbad 
Windsbach
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Manöver und Übungen der US-Streitkräfte; Anmel-
dung gem. der Bekanntmachung vom 04.12.2008 
(StAnz Nr. 51/52 vom 19.12.2008) 
Folgende Übung wurde angemeldet: 
Art der Übung:  Tag- und Nachtübungen mit Außenlandungen 
Zeitraum:   01.04.2019 - 30.04.2019 und 01.05.2019 - 31.05.2019 
Besonderheiten:  keine 
Die Einheiten sind generell angewiesen, Manöverschäden möglichst 
zu vermeiden. Es wird gebeten, Einwendungen gem. Ziff. III Nr. 3 der 
obengenannten Bekanntmachung unverzüglich mitzuteilen. 
Hinsichtlich des Verfahrens bei der Anmeldung von Ersatzansprüchen 
bei Manöverschäden wird auf das Handblatt der Bundesanstalt für 
Immobilienaufgaben, Schadensregulierungsstelle, Regionalbüro Süd 
Nürnberg, Rudolphstraße 28 - 30, 90489 Nürnberg, Tel: 0911/99261-
0, Fax: 0911/99261-185, hingewiesen. Die Handblätter können dort 
angefordert werden.

Bekanntmachung
Vollzug des Bundesfernstraßengesetzes (FStrG) und des Geset-
zes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG);
Planfeststellungsverfahren mit integrierter Umweltverträglich-
keitsprüfung für den 6-streifigen Ausbau der BAB A 6 Heilbronn - 
Nürnberg im Abschnitt östlich Triebendorf - AS Schwabach-West 
(Bau-km 764+993 bis Bau-km 775+700) im Gebiet der Gemein-
den Rohr und Kammerstein bzw. im Bereich des gemeindefrei-
en Gebiets Dechenwald (Landkreis Roth), der Städte Heilsbronn 
und Windsbach (Landkreis Ansbach) sowie im Gebiet der Stadt 
Schwabach
Die Autobahndirektion Nordbayern hat für das im Betreff genannte 
Bauvorhaben die Durchführung des Planfeststellungsverfahrens be-
antragt. Für das Vorhaben besteht eine Verpflichtung zur Durchfüh-
rung einer Umweltverträglichkeitsprüfung (§ 5 UVPG).
Gegenstand des Bauvorhabens ist der 6-streifige Ausbau der bislang 
vorwiegend 4-streifigen A 6 im Abschnitt von östlich der Ortschaft 
Triebendorf bis zur Anschlussstelle (AS) Schwa-bach-West. Der Ge-
samtumfang des Vorhabens erstreckt sich von Bau-km 764+993 bis 
Bau-km 775+700 mit einer Gesamtlänge von ca. 10,7 km. Der Aus-
bauabschnitt beginnt östlich des Ortsteils Triebendorf (Stadt Heils-
bronn) und endet an der AS Schwabach-West, die bestandsnah an 
die neuen Verhältnisse angepasst wird. Als Folge des 6-streifigen 
Ausbaus der A 6 im Planbereich sind mehrere kreuzende sowie par-
allel verlaufende Straßen und Wege an die neuen Verhältnisse an-
zupassen. Gleiches gilt für die bestehenden kreuzenden und parallel 
verlaufenden Ver- und Entsorgungsleitungen sowie Kommunikations-
linien. Die im Ausbaubereich vorhandenen Brücken werden an die ge-
änderte Achslage und Querschnittsbreite der A 6 angepasst. Im Zuge 
der Baumaßnahme wird die vorübergehende und dauerhafte Inan-
spruchnahme mehrerer privater und öffentlicher Grundstücksflächen 
erforderlich. Ausbaubedingte Eingriffe in Natur und Landschaft wer-
den durch naturschutzrechtliche Kompensationsmaßnahmen ausge-
glichen. Entlang des Ausbaubereichs der A 6 sind außerdem mehrere 
neue Absetz- und Regenrückhaltebecken geplant, die wegen ihrer 
Reinigungswirkung zukünftig für eine Minimierung des Eintrags von 
Schadstoffen in Grund- und Oberflächengewässer sorgen.

Der Plan für das Vorhaben beinhaltet in Form von Zeichnungen und 
Erläuterungen folgende Unterlagen:
-	 Erläuterungsbericht mit beigefügtem UVP-Bericht
-	 Übersichtskarte
-	 Übersichtslageplan
-	 Übersichtshöhenplan
-	 Lagepläne
-	 Höhenpläne
-	 Lagepläne der Immissionsschutzmaßnahmen
-	 Übersichtslagepläne der Entwässerungsmaßnahmen
-	 Landschaftspflegerische Maßnahmenpläne
-	 Unterlage mit Landschaftspflegerischen Maßnahmenblättern
-	 Tabellarische Gegenüberstellung von Eingriff und Kompensation
-	 Grunderwerbspläne
-	 Grunderwerbsverzeichnis
-	 Regelungsverzeichnis
-	 Ermittlung der Belastungsklassen und des frostsicheren  
 Oberbaus
-	 Straßenquerschnitte
-	 Schalltechnische Untersuchungen
-	 Luftschadstofftechnische Untersuchungen
-	 Wassertechnische Erläuterungen mit Berechnungen
-	 Wassertechnische Berechnungsunterlagen
-	 Nachweise nach Wasserrahmenrichtlinie
-	 Textteil zum Landschaftspflegerischen Begleitplan
-	 Landschaftspflegerische Bestands- und Konfliktpläne
-	 Unterlage zur speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung (saP)
-	 Verkehrsuntersuchung

-	  
Er liegt in der Zeit vom 30.04.2019 bis 31.05.2019
im Rathaus der Stadt Windsbach, Hauptstraße 15, 91575 Windsbach, 
ZimmerNr. 2, während der allgemeinen Dienststunden (zurzeit: Mon-
tag bis Freitag jeweils von 08.00 –12.30 Uhr, Dienstag zusätzlich von 
14.00-16.00 Uhr sowie Donnerstag zusätzlich von 14.00-18.00 Uhr) 
zur allgemeinen Einsichtnahme aus. Außerdem wird der Plan im In-
ternetauftritt der Regierung von Mittelfranken (www.regierung.mittel-
franken.bayern.de) unter „Aufgaben“ > „Planung und Bau“ > „Plan-
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feststellung, Straßenrecht, Baurecht“ > „Planfeststellungsunterlagen 
im Internet“ veröffentlicht; maßgeblich ist jedoch der Inhalt der zur 
Einsicht ausgelegten Unterlagen (Art. 27a des Bayerischen Verwal-
tungsverfahrensgesetzes - BayVwVfG).

1. Jeder, dessen Belange durch das Bauvorhaben berührt werden, 
kann bis spätestens einen Monat nach Ablauf der Auslegungsfrist, 
das ist bis zum 01.07.2019, bei der Stadt Windsbach, Hauptstra-
ße 15, 91575 Windsbach oder bei der Regierung von Mittelfran-
ken, Promenade 27, 91522 Ansbach, Einwendungen gegen den 
Plan schriftlich oder zur Niederschrift erheben.
Vereinigungen, die auf Grund einer Anerkennung nach anderen 
Rechtsvorschriften befugt sind, Rechtsbehelfe nach der Ver-
waltungsgerichtsordnung gegen die Entscheidung nach Art. 74 
BayVwVfG einzulegen, können bis zum Ablauf der genannten 
Frist zu dem Vorhaben Stellung nehmen.

 Einwendungen und Stellungnahmen können auch elektronisch,  
 aber nur mit einer qualifizierten elektronischen Signatur versehen, 
 unter der Adresse poststelle@reg-mfr.bayern.de erhoben werden. 
 Einwendungen mit „konventioneller“ E-Mail ohne qualifizier-
 te elektronische Signatur sind unwirksam.

Die Einwendung bzw. Stellungnahme muss den geltend gemach-
ten Belang und das Maß seiner Beeinträchtigung erkennen las-
sen.
Nach Ablauf der zuletzt genannten Frist sind für dieses Verwal-
tungsverfahren alle Äußerungen, die nicht auf besonderen privat-
rechtlichen Titeln beruhen, ausgeschlossen (§ 21 Abs. 4 UVPG). 
Dies gilt auch für Äußerungen von Vereinigungen.
Bei Einwendungen, die von mehr als 50 Personen auf Unterschrif-
tenlisten unterzeichnet oder in Form vervielfältigter gleichlauten-
der Texte eingereicht werden (gleichförmige Eingaben), ist auf 
jeder mit einer Unterschrift versehenen Seite ein Unterzeichner 
mit Namen, Beruf und Anschrift als Vertreter der übrigen Unter-
zeichner zu bezeichnen. Andernfalls können diese Einwendungen 
unberücksichtigt bleiben.

2. Diese ortsübliche Bekanntmachung dient auch der Benachrichti-
gung der Vereinigungen, die auf Grund einer Anerkennung nach 
anderen Rechtsvorschriften befugt sind, Rechtsbehelfe nach der 
Verwaltungsgerichtsordnung gegen die Entscheidung nach Art. 
74 BayVwVfG einzulegen, von der Auslegung des Plans.

3. Die Anhörungsbehörde kann auf eine Erörterung der rechtzeitig 
erhobenen Stellungnahmen und Einwendungen verzichten (§ 17a 
Nr. 1 FStrG).
Findet ein Erörterungstermin statt, wird er ortsüblich bekannt 
gemacht werden. Ferner werden diejenigen, die rechtzeitig Ein-
wendungen erhoben bzw. eine Stellungnahme abgegeben haben 
– bei gleichförmigen Einwendungen deren Vertreter– von dem 
Termin gesondert benachrichtigt. Sind mehr als 50 Benachrichti-
gungen vorzunehmen, so können diejenigen, die Einwendungen 
erhoben bzw. als Vereinigung Stellung genommen haben, von 
dem Erörterungstermin durch öffentliche Bekanntmachung be-
nachrichtigt werden.
Die Vertretung durch einen Bevollmächtigten ist möglich. Die Be-
vollmächtigung ist durch eine schriftliche Vollmacht nachzuwei-
sen, die zu den Akten der Anhörungsbehörde zu geben ist.
Bei Ausbleiben eines Beteiligten in dem Erörterungstermin kann 
auch ohne ihn verhandelt werden. Das Anhörungsverfahren ist 
mit Abschluss des Erörterungstermins beendet.
Der Erörterungstermin ist nicht öffentlich.

4. Durch Einsichtnahme in die Planunterlagen, Erhebung von Ein-
wendungen und Abgabe von Stellungnahmen, Teilnahme am 
Erörterungstermin oder Vertreterbestellung entstehende Kosten 
werden nicht erstattet.

5. Entschädigungsansprüche, soweit über sie nicht in der Planfest-
stellung dem Grunde nach zu entscheiden ist, werden nicht in 
dem Erörterungstermin, sondern in einem gesonderten Entschä-
digungsverfahren behandelt.

6. Über die Einwendungen und Stellungnahmen wird nach Ab-
schluss des Anhörungsverfahrens durch die Planfeststellungsbe-

hörde entschieden. Die Zustellung der Entscheidung (Planfest-
stellungsbeschluss) an diejenigen, die Einwendungen erhoben 
bzw. eine Stellungnahme abgegeben haben, kann durch öffent-
liche Bekanntmachung ersetzt werden, wenn mehr als 50 Zustel-
lungen vorzunehmen sind.

7. Vom Beginn der Auslegung des Plans treten die Anbaubeschrän-
kungen nach § 9 FStrG und die Veränderungssperre nach § 9a 
FStrG in Kraft. Darüber hinaus steht ab diesem Zeitpunkt dem 
Träger der Straßenbaulast ein Vorkaufsrecht an den vom Plan be-
troffenen Flächen zu (§ 9a Abs. 6 FStrG).

8. Da für das Vorhaben eine Umweltverträglichkeitsprüfung durch-
zuführen ist, wird darauf hingewiesen, dass
– die für das Verfahren und für die Entscheidung über die Zu-

lässigkeit des Vorhabens zuständige Behörde die Regierung 
von Mittelfranken ist,

– über die Zulässigkeit des Vorhabens durch Planfeststellungs-
beschluss entschieden werden wird, 

– ein UVP-Bericht vorgelegt wurde und die ausgelegten Plan-
unterlagen die nach § 16 Abs. 1 UVPG notwendigen Angaben 
enthalten und

– die Anhörung zu den ausgelegten Planunterlagen auch die 
Einbeziehung der Öffentlichkeit zu den Umweltauswirkungen 
des Vorhabens gemäß § 18 Abs. 1 UVPG beinhaltet.

gez.
Matthias Seitz
Erster Bürgermeister

Vollzug des Baugesetzbuches (BauGB)  
 

Bebauungsplans mit integriertem Grünordnungs-
plan Nr. 3 „Spiel- und Dorfplatz“ in Veitsaurach 
im beschleunigten Verfahren gem. § 13a BauGB 
hier: Bekanntmachung des Aufstellungsbe-
schlusses gem. § 2 Abs. 1 Satz 2 BauGB  
sowie  
Öffentliche Auslegung gem. § 3 Abs. 2 BauGB 
Der Stadtrat der Stadt Windsbach hat in seiner Sitzung am 20.03.2019 
zur städtebaulich geordneten Entwicklung eines für die Entwicklung 
der Dorfgemeinschaft wichtigen Bereichs in Veitsaurach die Auf-
stellung eines Bebauungsplans mit integriertem Grünordnungsplan 
beschlossen. Die Entscheidung beruhte unter anderem auf dem Be-
schluss des Bau- und Umweltausschusses vom 25.07.2018, in dem 
nun zur Überplanung vorgesehenen Bereich einen öffentlichen Kin-
derspielplatz anzulegen. Zur Verwirklichung der beschlossenen städ-
tebaulichen Entwicklungsziele ist die Aufstellung eines Bebauungs-
plans erforderlich. 

Dieser Beschluss zur Aufstellung des Bebauungsplans mit in-
tegriertem Grünordnungsplan Nr. 3 „Spiel- und Dorfplatz“ in 
Veitsaurach wird hiermit gem. § 2 Abs. 1 Satz 2 BauGB amtlich 
bekannt gemacht. 

Das Planungsgebiet befindet sich am westlichen Ortsteingang von 
Veitsaurach, Stadtteil der Stadt Windsbach, südlich der Kreisstra-
ße AN 17 (Veitsaurach H). Der Umgriff umfasst mit dem Flurstück 
Fl. Nr. 10/2, Gemarkung Veitsaurach, eine Fläche von ca. 800 m². 
Östlich grenzen die Siedlungsstrukturen von Veitsaurach an. Südlich 
Siedlungsstrukturen und Freiflächen. Westlich grenzen Freiflächen 
des Talraumes der Aurach und des Seichgraben an. Nördlich grenzt 
zunächst die Kreisstraße AN 17 sowie daran anschließend die Sied-
lungsstrukturen von Veitsaurach an. Das Planungsgebiet wird aktuell 
gewerblich durch eine Bankfiliale genutzt. Die bisherige Nutzung soll 
aufgegeben werden.
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Übersichtskarte mit Kennzeichnung des Planungsgebietes © Kartendarstellung: Bayerische Vermessungsverwaltung 

 
Ziel der Planungen sind folgende (allgemeine) Bestrebungen des Stadt Windsbach: 

Schaffung öffentlicher Grünfläche für die Errichtung eines zentralen Spielplatzes für die Dorfgemeinschaft sowie Errichtung eines 
Dorfplatzes mit öffentlichen Stellplätzen. Da es sich damit um einen Bebauungsplan der Innenentwicklung handelt, wird das beschleunigte 
Verfahren gemäß § 13a BauGB angewandt. Die weiteren in § 13a BauGB genannten Kriterien für das beschleunigte Verfahren nach § 13a 
Abs. 1 S. 2 Nr. 1 und S. 3 BauGB sind ebenfalls erfüllt. 

Es wird darauf hingewiesen, dass gemäß § 13a Abs.2 Nr.1 BauGB i.V.m. § 13 Abs.3 Satz 1 BauGB von der Umweltprüfung nach § 2 Abs.4 
BauGB, von dem Umweltbericht nach § 2a BauGB und von der Angabe nach § 3 Abs.2 Satz 2 BauGB, welche Arten umweltbezogener Infor-
mationen verfügbar sind, abgesehen wird.

Skizze des Bebauungsplans Nr. 3 „Spiel- und Dorfplatz“ in Veitsaurach

Der Entwurf zum Bebauungsplan mit integriertem Grünord-
nungsplan Nr. 3 „Spiel- und Dorfplatz“ in Veitsaurach wurde 
erstellt und liegt, bestehend aus Planblatt mit zeichnerischen 
Darstellungen, Satzung und Begründung gem. § 3 (2) BauGB in 
der Zeit vom 

15.04.2019 – 17.05.2019 

im Rathaus der Stadt Windsbach, Hauptstraße 15, 91575 Winds-
bach, Zimmer Nr. 2, während der allgemeinen Dienststunden 
(zurzeit: Montag bis Freitag jeweils von 08.00 – 12.30 Uhr, Diens-
tag zusätzlich von 14.00-16.00 Uhr sowie Donnerstag zusätzlich 

von 14.00-18.00 Uhr) öffentlich aus. 

Den berufstätigen Bürgern wird dies, nach vorheriger Terminab-
sprache, auch außerhalb der allgemeinen Dienststunden ermög-
licht. Es wird darauf hingewiesen, dass ein barrierefreier Zugang 
zum Rathaus der Stadt Windsbach aktuell nur eingeschränkt 
möglich ist. Aus diesem Grund kann bei Bedarf, nach vorheriger 
Rücksprache mit der Stadt Windsbach (Tel. 09871 – 6701-0), eine 
Einsichtnahme an einem geeigneten Ort im Rathaus oder eine 
Übermittlung in geeigneter Form erfolgen. 

Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei der 
Beschlussfassung über den Bebauungsplan unberücksichtigt 
bleiben, soweit die Gemeinde deren Inhalt nicht kannte und nicht 
hätte kennen müssen und deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit 
des Bauleitplans nicht von Bedeutung ist (§ 4a (6) BauGB i.V.m. 
§ 3 (2) Satz 2, Halbsatz 2 BauGB). 

Der Entwurf des Bebauungsplans mit integriertem Grünordnungs-
plan Nr. 3 „Spiel- und Dorfplatz“ in Veitsaurach bestehend aus Plan-
blatt, Satzung Begründung und Umweltbericht sowie den Anlagen 
ist gem. § 4a Abs.4 BauGB in das Internet unter www.windsbach.
de  Rubrik Leben und Wohnen  Bauen  Bebauungspläne 
eingestellt und kann dort ebenfalls eingesehen werden. 

Zeitgleich mit der Beteiligung der Öffentlichkeit erfolgt gem. § 13a 
BauGB i.V.m §13 Abs. 2 Nr. 3 BauGB i.V.m. § 4 (2) BauGB die Betei-
ligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange, deren 
Aufgabenbereiche durch diese Planungen berührt werden können so-
wie der Nachbargemeinden gem. § 13a BauGB i.V.m §13 Abs. 2 Nr. 3 
BauGB i.V.m. § 2 (2) BauGB i.V.m. § 4 (2) BauGB. 

Die Ergebnisse dieser öffentlichen Auslegung werden anschließend 
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in einer öffentlichen Sitzung des Stadtrates erörtert und abgewogen 

Windsbach, den 05.04.2019 

gez. Matthias Seitz  
1. Bürgermeister

Vollzug des Baugesetzbuches (BauGB)  
Satzung des Stadt Windsbach zur Veränderungs-
sperre für den Bereich des Bebauungsplans mit 
integriertem Grünordnungsplan Nr. 3 

„Spiel- und Dorfplatz“ in Veitsaurach 

Die Stadt Windsbach erlässt aufgrund der §§ 14 Abs. 1 und 16 Abs. 
1 Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
03.11.2017 (BGBl. I S. 3634) i.V.m Art. 23 der Gemeindeordnung für 
den Freistaat Bayern (BayGO), zuletzt geändert durch Art. 2 Abs. 3 
des Gesetzes vom 15.05.2018 (GVBl. S. 260), eine 

VERÄNDERUNGSSPERRE 

für den Geltungsbereich des in Aufstellung befindlichen Bebauungs-
plan Nr. 3 „Spiel- und Dorfplatz“ in Veitsaurach mit folgendem Inhalt: 

Satzung über eine Veränderungssperre für den Bereich des Be-
bauungsplans Nr. 3 „Spiel- und Dorfplatz“ in Veitsaurach 

Aufgrund der §§ 14 Abs.1 und 16 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634) 
i.V.m Art. 23 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (BayGO), 
zuletzt geändert durch Art. 2 Abs. 3 des Gesetzes vom 15.05.2018 
(GVBl. S. 260), erlässt die Stadt Windsbach folgende Satzung: 

§ 1 Räumlicher Geltungsbereich

Der räumliche Geltungsbereich der Veränderungssperre ergibt sich 
aus dem Lageplan, der als Anlage zur Veränderungssperre Teil dieser 

Satzung ist und umfasst das Flurstück Nr. 10/2, Gemarkung Veitsau-
rach. 

§ 2 Rechtswirkungen der Veränderungssperre; Ausnahmen 

Die unzulässigen Veränderungen ergeben sich aus § 14 Abs. 1 Nr. 
1 (1. Alternative) und Nr. 2 BauGB, die von der Veränderungssperre 
nicht erfassten Vorhaben aus § 14 Abs. 3 und 4 BauGB. Ausnahmen 
von der Veränderungssperre können nach Maßgaben des § 14 Abs. 
2 BauGB erteilt werden. 

Veränderungen im Sinne des § 14 Abs. 1 Nr. 1 (2. Alternative – Besei-
tigung baulicher Anlagen) BauGB sind zulässig 

§ 3 Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

Die Veränderungssperre tritt mit ihrer Bekanntmachung in Kraft. Sie 
tritt außer Kraft – wenn und soweit die Bebauungsplans Nr. 3. „Spiel- 
und Dorfplatz“ in Veitsaurach in Kraft getreten ist – spätestens nach 
Ablauf von zwei Jahren (§ 17 Abs. 1 Satz 1 und 2 BauGB). Die Ver-
längerung ihrer Geltungsdauer nach § 17 Abs. 1 Satz 3 BauGB und § 
17 Abs. 2 BauGB bleiben unberührt. 

Hinweise: Auf die Vorschriften des § 18 Abs. 2 Satz 2 und 3 BauGB 
über die Geltendmachung etwaiger Entschädigungsansprüche für 
entstandene Vermögensnachteile durch die Veränderungssperre 
nach § 18 BauGB und des § 18 Abs. 3 BauGB über das Erlöschen der 
Entschädigungsansprüche bei nicht fristgemäßer Geltendmachung 
wird hingewiesen. 

Windsbach, den 05.04.2019 

gez. Matthias Seitz  
1. Bürgermeister

Anlage – Lageplan mit Geltungsbereich der Veränderungssperre
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Vollzug des Baugesetzbuches (BauGB)  
Vorhabensbezogener Bebauungsplans mit inte-
griertem Grünordnungsplan Nr. 1 
„Leipersloh 37a“ in Leipersloh im beschleunigten 
Verfahren gem. § 13b BauGB 
hier: Bekanntmachung des Aufstellungsbe-
schlusses gem. § 2 Abs. 1 Satz 2 BauGB 
sowie  
Öffentliche Auslegung gem. § 3 Abs. 2 BauGB 
Der Stadtrat der Stadt Windsbach hat in Abwägung aller Belange 
auf Antrag eines privaten Vorhabensträgers in seiner Sitzung am 
20.03.2019 zur städtebaulich geordneten Entwicklung einer Teil-

fläche am Südostrand von Leipersloh, Ortsteil der Stadt Winds-
bach, die Aufstellung eines vorhabensbezogenen Bebauungs-
plans mit integriertem Grünordnungsplan beschlossen. 

Dieser Beschluss zur Aufstellung des vorhabensbezogenen 
Bebauungsplans mit integriertem Grünordnungsplan Nr. 1 
„Leipersloh 37a“ in Leipersloh wird hiermit gem. § 2 Abs. 1 
Satz 2 BauGB amtlich bekannt gemacht. 

Das Planungsgebiet befindet sich am Südostrand von Leipersloh. 
Östlich und südlich grenzen landwirtschaftlich genutzte Flächen 
an. Westlich und nördlich grenzen die Siedlungsstrukturen von 
Leipersloh an. Der Umgriff umfasst mit ca. 1.430 m² eine Teilflä-
che der Fl. Nr. 746, Gemarkung Brunn. Das Planungsgebiet wird 
aktuell landwirtschaftlich genutzt.

Ziel der Planungen sind folgende (allgemeine) Bestrebungen des 
Stadt Windsbach: 

Ausweisung von Wohnbauflächen  
zur Errichtung eines Einfamilienhauses 

Da es sich damit um einen Bebauungsplan zur Einbeziehung von Au-
ßenbereichsflächen zum Zwecke der Wohnnutzung handelt, wird das 
beschleunigte Verfahren gemäß § 13b BauGB angewandt. Mit dem 
Plangebiet wird eine Grundfläche von weniger als 10.000 m² Grund-
fläche im Sinne des § 13a Abs. 1 Satz 2 BauGB festgesetzt, durch die 
die Zulässigkeit von Wohnnutzungen begründet wird. Das Planungs-
gebiet schließt sich an den im Zusammenhang bebauten Siedlungs-
bereich von Leipersloh an. Die Voraussetzungen für die Aufstellung 
des Bebauungsplans gem. dem § 13b BauGB sind somit gegeben. 

Es wird darauf hingewiesen, dass gemäß § 13b BauGB i.V.m. § 13a 
Abs.2 Nr.1 BauGB i.V.m. § 13 Abs.3 Satz 1 BauGB von der Umwelt-
prüfung nach § 2 Abs.4 BauGB, von dem Umweltbericht nach § 2a 
BauGB und von der Angabe nach § 3 Abs.2 Satz 2 BauGB, welche Ar-
ten umweltbezogener Informationen verfügbar sind, abgesehen wird .

Der Entwurf zum vorhabensbezogenen Bebauungs-
plan mit integriertem Grünordnungsplan Nr. 1 „Lei-
persloh 37a“ in Leipersloh wurde erstellt und liegt, beste-

Übersichtskarte mit Kennzeichnung des Planungsgebietes (Pfeil und rot schraffierte Fläche) © Kartendarstellung: Bayerische Vermessungsverwaltung

hend aus Planblatt mit zeichnerischen Darstellungen, Sat-
zung und Begründung gem. § 3 (2) BauGB in der Zeit vom  
 

  15.04.2019 – 17.05.2019 

im Rathaus der Stadt Windsbach, Hauptstraße 15, 91575 Winds-
bach, Zimmer Nr. 2, während der allgemeinen Dienststunden 
(zurzeit: Montag bis Freitag jeweils von 08.00 – 12.30 Uhr, Diens-
tag zusätzlich von 14.00-16.00 Uhr sowie Donnerstag zusätzlich 
von 14.00-18.00 Uhr) öffentlich aus. 

Den berufstätigen Bürgern wird dies, nach vorheriger Terminab-
sprache, auch außerhalb der allgemeinen Dienststunden ermög-
lich. Es wird darauf hingewiesen, dass ein barrierefreier Zugang 
zum Rathaus der Stadt Windsbach aktuell nur eingeschränkt 
möglich ist. Aus diesem Grund kann bei Bedarf, nach vorheriger 
Rücksprache mit der Stadt Windsbach (Tel. 09871 – 6701-0), eine 
Einsichtnahme an einem geeigneten Ort im Rathaus oder eine 
Übermittlung in geeigneter Form erfolgen. 

Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei der 
Beschlussfassung über den Bebauungsplan unberücksichtigt 
bleiben, soweit die Gemeinde deren Inhalt nicht kannte und nicht 
hätte kennen müssen und deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit 
des Bauleitplans nicht von Bedeutung ist (§ 4a (6) BauGB i.V.m. 
§ 3 (2) Satz 2, Halbsatz 2 BauGB). 
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Der Entwurf des vorhabensbezogenen Bebauungsplans mit inte-
griertem Grünordnungsplan Nr. 1 „Leipersloh 37a“ in Leipersloh 
bestehend aus Planblatt, Satzung Begründung und Umweltbericht 
sowie den Anlagen ist gem. § 4a Abs.4 BauGB in das Internet un-
ter www.windsbach.de  Rubrik Leben und Wohnen  Bauen 
 Bebauungspläne eingestellt und kann dort ebenfalls eingese-
hen werden. 

Zeitgleich mit der Beteiligung der Öffentlichkeit erfolgt gem. § 13b 
BauGB i. V. m. § 13a BauGB i.V.m § 13 Abs. 2 Nr. 3 BauGB i.V.m. § 
4 (2) BauGB die Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öf-
fentlicher Belange, deren Aufgabenbereiche durch diese Planungen 
berührt werden können sowie der Nachbargemeinden gem. § 13b 
BauGB i.V.m. § 13a BauGB i.V.m § 13 Abs. 2 Nr. 3 BauGB i.V.m. § 2 
(2) BauGB i.V.m. § 4 (2) BauGB. 

Die Ergebnisse dieser öffentlichen Auslegung werden anschließend 
in einer öffentlichen Sitzung des Stadtrates erörtert und abgewogen 

Windsbach, den 05.04.2019 

gez. Matthias Seitz  
1. Bürgermeister

Neues aus der städtischen 
Kindertagesstätte

Neues aus der 
Kindertagesstätte

Neues aus der 
Kindertagesstätte

„Im Zauberwald, im Zauberwald, da 
kann man Vieles sehen.“
In diesem Jahr machte sich die KIWI in der 
Faschingszeit auf eine Reise durch den Zauberwald. In fantasievoll  
geschmückten Räumen lernten die Kinder verschiedene Bewohner 
dieser Fantasiewelt kennen. Zauberer, Hexen, Feen, Räuber, Zwer-
ge  und Einhörner begleiteten sie einige Tage in dieser lustigen Fa-
schingszeit.
Am unsinnigen Donnerstag wanderte sogar der Kasperl durch den 
Zauberwald, um unsere Krapfen zu suchen. Doch bevor wir diese 
genießen konnten, musste er noch einige gefährliche und spannen-
de Abenteuer bestehen. Mit Unterstützung der begeisterten Kinder 
meisterte er aber auch diese Herausforderung und so konnten wir im 
Anschluss leckere Krapfen genießen.
Und wie fasste es ein Kind so treffend zusammen? „Kasperle, Du bist 
einfach unvergesserlich!“

„Faschingszeit“  
Damit der „Unsinnige Donnerstag“ ein be-
sonderer Faschingstag wird, kamen wir auf 
die Idee, an diesem Tag ein Schlafwandler-
fest zu feiern.
Schon Tage vorher über-
legten die Kinder mit wel-
chem Schlafanzug, wel-
chem Kuscheltier: Bär, 
oder der Hase oder doch 
lieber das Schaf und was 
für ein Kissen: das kleine 
oder lieber das große sie 
mitbringen wollen.
Besonders spannend war 
die Frage ob wohl wirklich 
alle – auch die „großen Au-
rachstrolche“- im Schlaf-
anzug in den Kindergarten 
kommen.
Zur Gaudi aller kamen wirk-
lich alle mit ihren Schlafan-
zügen oder Nachthemden 
- und allem was man im 
Bett so braucht - zur  Feier. 
Jeder Schlafwandler bekam ein goldenes Sternchen-Tattoo auf die 
Hand geklebt. Erst dann durfte er es sich in der großen Kuschelecke 
bequem machen.
Damit auch wirklich niemand einschlief  klingelten im Gruppenraum 
die am Morgen von den Erziehern versteckten Wecker in allen mögli-
chen Ecken.  Die in dem Getümmel zu finden war gar nicht so leicht.  
Eine gar nicht müde Polonaise marschierte durch alle Räume. Zum 
Abschluss unseres Festes haben wir alle miteinander superleckere 
Krapfen gegessen und das Kreisspiel vom „Papa Schlapp“ gespielt. 
Der Höhepunkt unseres bunten Faschingstreibens war wie in jedem 
Jahr unsere Party am  Rosenmontag.
Noch einmal konnten sich die Kinder verkleiden und nach ihren Wün-
schen  schminken lassen.  Von der Prinzessin,  Fee und Blumenmäd-
chen  über Spiderman und Pirat war alles vertreten. In der “Turni“ 
konnten die Strolche nach Herzenslust tanzen. Lange und Kurze Po-
lonaisen zogen durch das ganze Haus.
Zur allgemeinen  Stärkung gab es, ein mit deftigen und süßen Lecke-
reien, gefülltes Buffet. Danke Mamas  
Spiele wie die Reise nach Jerusalem, das Topf klopfen und natürlich 
die Schaumkussschleuder beendeten diesen lustigen Vormittag viel 
zu schnell.

Helau! Hurra! Kunterbunte Fa-
schingszeit in unserer Mukki
In der närrischen Zeit war auch ein bun-
tes Treiben in der Mukki angesagt. Eine Woche lang gingen Prinzes-
sinnen, Ritter, Clowns und allerlei Tiere in der Kita ein und aus. 
In der bunten Faschingszeit folgt für die Kinder ein Highlight nach 
dem anderen.
Nachdem die Kinder am unsinnigen 
Donnerstag ihre tollen Kostüme prä-
sentierten und wir gemeinsam lustige 
Faschingslieder gesungen haben, wur-
de unser Faschingsbuffet eröffnet. Wir 
bedanken uns ganz herzlich bei den 
Eltern für die zahlreichen Spenden! 
Gestärkt ging das Faschingstreiben so 
richtig los. Im Mehrzweckraum wurde 
eine wilde „Kinderdisco“ mit Luftballons, 
Konfetti und Luftschlangen gefeiert, wäh-
rend in den Gruppen verschiedene spa-
ßige Spiele, Bastelaktionen und Kinder-
schminken angeboten wurden. 
Als Highlight besuchte am Rosenmontag 
das Kasperle unsere Kita, um dort ge-
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Neues aus der 
Villa Kunterbunt -
Haus für Kinder

Schul-

nachrichten
Grund- und Mittelschule Windsbach

meinsam mit der Prinzessin Geburts-
tag zu feiern. Gespannt lauschten die 
Kinder der spannenden Suche nach 
dem verlorenen Geschenk. Nach der 
Kasperlgeschichte gab es noch leckere 
selbstgebackene Faschingskrapfen – 
hierfür bedanken wir uns ganz herzlich! 
Es war ein gelungenes Faschingsfest!

Wir stimmen uns auf Ostern ein….
…und basteln aus Holzscheiben kleine, 
freche Osterhasen. Besonders freuen 
sich die Kinder jedoch schon auf un-
seren Oma- und Opa-Nachmittag am 
08.04.19, denn genau da basteln wir 
gemeinsam die Osternester, die dann 
hoffentlich auch vom Osterhasen abge-
holt und befüllt werden. Wir sind schon 
ganz gespannt 

Tränenreicher Abschied
Bereits zu Beginn meiner Tätigkeit im Haus für Kinder, der „Villa Kun-
terbunt“, zum September, durfte ich mich Ihnen vorstellen.
Da meine Tage, aufgrund meiner zu Ende gehenden Weiterqualifikati-
on zum Heilerziehungspfleger im Erziehungsdienst, gezählt sind, darf 
ich von dieser Zeit berichten.
Sechs Monate sind wie im Flug vergangen. Ich durfte die beiden  Kin-
dergartengruppen, Dinos und Fledermäuse, kennenlernen. Das Haus 
und insbesondere diese beiden Gruppen, sind mir richtig ans Herz 
gewachsen. Ich hatte von Anfang an das Gefühl, nicht nur vom Team, 
sondern auch von den Eltern aufgenommen und willkommen zu sein.
Ich durfte unglaublich schöne Momente in diesem halben Jahr erle-
ben.
Die Jubiläumsfeier zum 25 jährigen Bestehen der Einrichtung war für 
mich ein ganz besonderes Highlight. Es war ein rundum gelungenes 
Fest, an dem ich viele lachende Kinder, tolle Gespräche mit Eltern 
und ein Hand in Hand arbeitendes Team erlebt habe. Das wunder-
schöne Wetter hat natürlich auch seinen Teil dazu beigetragen.
Ich möchte mich beim Team für die tolle Unterstützung in diesem hal-
ben Jahr bedanken. Ich konnte von euch sehr viel lernen und es hab 
mir jede Menge Spaß bei euch gemacht.
Euer Mäxe Hischer       

„Alle Jahre wieder, am Unsinnigen Donnerstag, in der Villa“ 
Mit großer Freude und viel Spaß machten sich die Kinder an diesem 
Tag mit ihren tollen Kostümen wieder auf Krawattenjagd im Städtle. 
Im Rathaus, in der Sparkasse, und auf der Raiffeisenbank konnten 
wir ganz viele Krawatten erbeuten, die alle Kids mit Stolz zurück in die 
Villa Kunterbunt brachten. Sogar ein „Spontanbesuch“ in der Stadta-
potheke brachte  uns eine Runde Traubenzucker.

Ganz herzlich möchten wir uns nun beim Bürgermeister, den Ange-
stellten der Raiffeisenbank sowie der Sparkasse und dem Apotheken-
team für diesen tollen Tag bedanken. Sie haben sich für uns die Zeit 
genommen, mit uns getanzt und mit leckeren Krapfen sowie einem 
ganz tollen Buffet bewirtet. „Danke nochmals, es war wunderschön!

SCHULANMELDUNG
Die Schulanmeldung für den Bereich der Volks-
schule Windsbach (mit allen Ortsteilen) erfolgt am 
Mittwoch, 10.04.2019, 13.30 – 16.30 Uhr. 
Die Einzelterminierung haben die Eltern am stattgefundenen Eltern-
abend selbst vorgenommen und könnten unter Tel. 706 660 nachge-
fragt werden.
Anzumelden sind alle Kinder, die bis zum 30. September 2013 ge-
boren sind, sowie die Kinder, die im letzten Schuljahr zurückgestellt 
wurden (der Rückstellungsbescheid ist mitzubringen). 

Folgende Unterlagen sind bei der Anmeldung vorzulegen:
1. Ausgefülltes und unterschriebenes Anmeldeblatt (wurde am Eltern-

abend ausgegeben)
2. Geburtsurkunde oder Familienstammbuch (nur zur Ansicht)
3. Bestätigung des Gesundheitsamtes über Teilnahme an der Schu-

leingangsuntersuchung (bleibt an der Schule)
4. gegebenenfalls Sorgerechtsbeschluss in Kopie
5. gegebenenfalls Busausweisantrag mit einem Passbild
6. gegebenenfalls Antrag auf katholischen oder evangelischen Reli-

gionsunterricht
 
Doris Einzinger, Rektorin

Offene Ganztagsbetreuung 
der Grund- und Mittelschule
Unser Ausflug nach Ansbach ins Kino
Am 19. Februar machten 
wir Mittelschüler der Offe-
nen Ganztagsschule einen 
Ausflug nach Ansbach ins 
Kino. Voller Vorfreude ging 
es am späten Vormittag 
zum Bahnhof. In Ansbach 
angekommen machten wir 
uns für eine kleine Shop-
pingtour auf den Weg zum 
Brücken Center. Dort ha-
ben wir uns kurz gesam-
melt, in Kleingruppen auf-
geteilt und konnten dann endlich losziehen. Nach circa 1,5 Stunden 
liefen wir dann gemeinsam zum Kapitol Kino. Dort holten wir unsere 
Eintrittskarten und deckten uns auch gleich mit Getränken und Süßig-
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keiten ein. Auf unseren Plätzen konnten wir es kaum erwarten bis der 
Film „Drachenzähmen leicht gemacht 3 – Die geheime Welt“ endlich 
losging. Nach einem schönen, lustigen aber auch teilweise traurigen 
(viele Augen blieben nicht trocken ) Filmerlebnis, gingen wir zurück 
zum Bahnhof und kamen gegen 18.30 Uhr wieder am Windsbacher 
Bahnhof an. Wir hatten einen schönen Tag und freuen uns schon auf 
unseren nächsten Ausflug!

Übertritt an das Johann-Sebastian-Bach-Gym-
nasium Windsbach
Anmeldetermine für die Aufnahme in die 5. Jahr-
gangsstufe des Gymnasiums
Montag, 06.05.2019 8 bis 12 Uhr und 14 bis 17 Uhr
Dienstag bis Donnerstag, 
07. und 09.05.2019 8 bis 12 Uhr und 14 bis 16 Uhr
Freitag, 10.05.2019 8 bis 12 Uhr
im Sekretariat des Johann-Sebastian-Bach-Gymnasiums.
Um Wartezeiten bei der erforderlichen persönlichen Anmeldung Ih-
res Kindes zu vermeiden, besteht auch die Möglichkeit, die notwen-
digen Anmeldungsformalitäten schon im Voraus ganz bequem von 
zuhause aus online vorzunehmen. Nähere Informationen finden Sie 
auf unserer Homepage (www.jsbg.de) unter dem Menüpunkt „Orga-
nisatorisches“.

Bei besonderen Terminschwierigkeiten können Sie einen Anmelde-
termin außerhalb der angegebenen Zeiten vereinbaren. Die Anmel-
dung muss jedoch in jedem Fall innerhalb des Zeitraums vom 06. 
bis 10. Mai 2019 erfolgen.

Bringen Sie bitte folgende Unterlagen mit:
• Übertrittszeugnis der 4. Klasse (Grundschule) oder 
 Zwischenzeugnis der 5. Klasse (Mittelschule)  oder
 Zwischenzeugnis der 5. Klasse (Realschule) 
 (alle im Original)
• Familienstammbuch oder Geburts- oder Abstammungsurkunde  
 (Kopie)
• 1 Passfoto für einen Schülerausweis
• 1 Passfoto für den VGN-Verbundpass, sofern Sie nicht im Land-
 kreis Ansbach wohnen
 Gegebenenfalls Sorgerechtsbeschluss (Kopie)

Unser Bildungsangebot: 
• Vielfältige Wahlfachangebote aus unterschiedlichsten Bereichen  
 (Kunst, Theater, Musik, Sport)
• Mensa mit täglich 3 Gerichten
• Sprachliche und naturwissenschaftliche Vertiefung
• Intensive und individuelle Förderung
• Buntes Schulleben, aktiv gestaltet von Schülern (SMV, Tutoren, 
• Mediatoren und sonstigen Gruppen)
• Austauschprogramme (Frankreich, Erasmus+)

Darüber hinaus bieten wir die flexible Betreuung in der offenen 
Ganztagsschule an. Die Anmeldungen dazu müssen auch in der 
oben angegebenen Woche erfolgen. Die Mitarbeiterinnen der 
Ganztagsschule laden Sie von Montag bis Donnerstag jeweils ab 
13 Uhr zur Besichtigung der Räumlichkeiten in der Mensa und zu 
Gesprächen bei Kaffee und Kuchen ein. 
Für Schülerinnen und Schüler der 4. Klasse, die im Übertritts-
zeugnis nicht die Eignung für das Gymnasium bestätigt bekom-
men haben, findet der Probeunterricht vom 14. Mai bis 16. Mai 
2019 statt. Nähere Informationen über die Durchführung des Probe-
unterrichts erhalten Sie bei der Anmeldung. Sollte weiterer Bedarf für 
eine pädagogische Beratung zum Übertritt bestehen, stehen Ihnen 
sowohl der Beratungslehrer unseres Gymnasiums als auch die Schul-
leiterin zur Verfügung. Wegen eines Gesprächstermins wenden Sie 
sich in diesem Fall bitte an unser Sekretariat.

gez. B. Veeh-Drexler, OStDin
Sprachliches und Naturwissenschaftlich-technologisches Gymna-
sium, Musikgymnasium, Moosbacher Str. 9, 91575 Windsbach Tel. 
09871/7066660, FAX 09871/706666-70
E-mail: jsbg.windsbach@t-online.de, Homepage: www.jsbg.de

Johann-Sebastian-Bach 
Gymnasium

Einladung zum Festkonzert des 
Johann-Sebastian-Bach-Gymnasiums Windsbach
Sehr geehrte Damen und Herren,
das Johann-Sebastian-Bach-Gymnasium veranstaltet  in Zusammen-
arbeit mit der Stadt Windsbach auch in diesem Jahr das traditionelles 
Festkonzert in der Stadthalle. 
Der Windsbacher Knabenchor, das Schulorchester, die Schulchöre 
und die Big Band der Schule haben ein vielfältiges musikalisches 
Programm vorbereitet und werden einen unterhaltsamen Abend ge-
stalten.

Das Konzert findet statt am
Mittwoch, 10. April 2019 

und
Donnerstag, 11. April 2019

Einlass: 18:30 Uhr - Beginn: 19:00 Uhr
Ort:  Stadthalle Windsbach

Wir würden uns sehr freuen, wenn wir Sie bei diesem Festkonzert 
begrüßen könnten. Der Eintritt ist frei, eine freiwillige Spende sehr 
willkommen. Kartenreservierung ab Montag, dem 11. März 2019, 
ausschließlich online unter: 
http://www.spaciva.net/Schule/Festkonzert/index2.php
Benutzername: JSBG
Passwort: JSBG2019
 
Mit freundlichen Grüßen
gez. B. Veeh-Drexler, OStDin

Benefizkonzert für das Projekt »Zweiter Büchersatz« des JSB-
Gymnasiums Windsbach
Am Sonntag, 7. April 2019 um 17:00 Uhr wird Classic Brass aus Mün-
chen zum ersten Mal in der Stadtkirche St. Margareta in Windsbach 
auftreten. Die fünf sympathischen Profimusiker aus Deutschland und 
Ungarn präsentieren in ihrer 10. Konzertsaison eine vielseitige Aus-
wahl geistlicher und weltlicher Werke von Bach bis Bernstein, mit der 
sie renommierte Bühnen bespielen und altehrwürdige Kirchenräume 
zum Klingen bringen.

WINDSBACHER
KNABENCHOR

MUSIK
ENSEMBLES DES 

GYMNASIUMS

Stadthalle 
Windsbach

FESTKONZERT
Mittwoch, 10.04.2019 

Donnerstag, 11.04.2019 

jeweils um 19.00 Uhr 
Einlass ab 18:30 Uhr

Herzliche Einladung zum

JOHANNSEBASTIANBACHGYMNASIUM WINDSBACH

In Zusammenarbeit 
mit der

EINTRITT FREI!
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Der Eintritt zum Konzert ist frei. Wir bitten allerdings um eine 
großzügige Spende für das Projekt »Zweiter Büchersatz« des 
Johann-Sebastian-Bach-Gymnasiums Windsbach! 
Veranstalter: Elternbeirat des Johann-Sebastian-Bach-Gymnasiums 
Windsbach 
Info-Tel. 09836-978698, Hans-Jürgen Waidler (1. Vorsitzender)

Weitere Schulen aus der Region 
Staatliches Berufliches Schulzentrum Ansbach-Triesdorf 
Infoveranstaltung der Staatlichen Fachschule für Familienpflege 
am Samstag, 06. April 2019 um 10.30 Uhr zum Thema „Staatlich 
geprüfte/r Familienpfleger/in“ 
Weitere Infos unter: Tel: 0981/4884620 Mail: verwaltung@bsz-ans-
bach.de; oder www.bsz-ansbach.de

Laurentius-Realschule der Diakonie Neuendettelsau
Anmeldung für die 5. Jahrgangsstufe von Do., 02.05. bis Do., 
09.05.2019 im Sekretariat, Waldsteig 9, Zimmer 203 b
Mo. bis Do. von 8:00 bis 16:00 Uhr und Fr. von 8:00 bis 13:00 Uhr. 
Weitere Infos: Tel.: 09874 8-6440 oder sekretariat.realschule@diako-
nieneuendettelsau.de

Gymnasium Carolinum, 
Platen-Gymnasium, Theresien-Gymnasium
An den drei Ansbacher Gymnasien finden in der Zeit vom 06. bis 09. 
Mai 2019 jeweils von 8:00 Uhr bis 12:00 Uhr und von 13:00 Uhr bis 
16:30 Uhr sowie am 10. Mai 2019 von 8:00 Uhr bis 12:00 Uhr, die An-
meldungen zur Aufnahme in die 5. Klassen für das kommende Schul-
jahr 2019/2020 statt.

Volkshochschule Windsbach
- Kursangebote Frühjahr 2019
Die Anmeldung sollte in der Regel über das 
Internet erfolgen. Sollte keine Internetver-
bindung vorhanden sein, können die Anmeldungen mittels Anmelde-
schein in der Verwaltung vorgenommen werden. Die Anmeldescheine 
sind bei der Stadtverwaltung erhältlich. Die Anmeldung bzw. Abmel-
dung zu den einzelnen Kursen muss bis spätestens 3 Tage vor Kurs-
beginn erfolgen, damit rechtzeitig festgestellt werden kann, ob der 
entsprechende Kurs durchgeführt wird. Auskünfte bei der Stadtverwal-
tung Windsbach, Tel.: 09871/6701-14 (alle Angaben ohne Gewähr). 
E-Mail: Sibylle.Strobel@windsbach.de oder über www.windsbach.de 
und www.vhs-lkr-ansbach.de/Windsbach

Gesellschaft
F25801F   -   „Wischerla“ – Grundkurs Android Smartpho-
ne und Tablet kompakt
Martin Decker, Dipl.-Wirtschaftsinformatiker (FH)
1 Abend, 29.04.2019, Montag, 18:30 - 21:30 Uhr, Grund- und 
Mittelschule, Jahnring 1, Zi. B0.02,
Teilnehmergebühr: 24,00 €

F25802F   -    „Wischerla“ – Aufbaukurs Android Smartpho-
ne und Tablet kompakt
Martin Decker, Dipl.-Wirtschaftsinformatiker (FH)
1 Abend, 13.05.2019, Montag, 18:30 - 21:30 Uhr, Grund- und 
Mittelschule, Jahnring 1, Zi. B0.02,
Teilnehmergebühr: 24,00 €

Fitness und Gesundheit
H38801F   -   Thailändische Fußreflexzonenmassage
Sabine Harbauer, Heilpraktikerin
1 Tag, 04.05.2019, Samstag, 10:00 - 17:30 Uhr, 30 Min. Pau-
se, Rentamt, Hauptstr. 13, Bürgersaal, Kursgebühr: 32,70 € 
(pro Person) zuzügl. 5,00 € für Skript und Öl
Auskunft bei der Kursleiterin: 09131/6054549 / Anmeldung: 
09871/670114

H38802F   -   Entspannung durch Thai-Massage
Sabine Harbauer, Heilpraktikerin
1 Tag, 05.05.2019, Sonntag, 10:00 - 16:30 Uhr, 30 Min. Pau-
se, Rentamt, Hauptstr. 13, Bürgersaal, Kursgebühr: 46,00 € (je 
Person) zuzügl. 3,00 € für Skript

H31802F   -   Yoga für Fortgeschrittene
Neva Jirak, Yogalehrerin
10 Abende, 07.05.2019 - 23.07.2019, Dienstag, 18:30 - 20:00 
Uhr, Rentamt, Hauptstr. 13, Bürgersaal,
Kursgebühr: 57,50 €

H31803F   -   Yoga für Fortgeschrittene
Neva Jirak, Yogalehrerin
10 Abende, 07.05.2019 - 23.07.2019, Dienstag, 20:00 - 21:30 
Uhr, Rentamt, Hauptstr. 13, Bürgersaal,
Kursgebühr: 57,50 €

H31801F   -   Yoga am Vormittag für Anfänger/innen
Neva Jirak, Yogalehrerin
10 Vormittage, 08.05.2019 - 24.07.2019, Mittwoch, 09:30 - 
11:00 Uhr, Rentamt, Hauptstr. 13, Bürgersaal,
Kursgebühr: 57,50 €

Programm für Kinder
M35801F   -   Inline-Skating für Kinder ab 5 Jahren – An-
fänger/innen
Jochen Frehner, Inline-Trainer
1 Tag, 18.04.2019, Donnerstag, 13:00 - 15:00 Uhr, Johann-Se-
bastian-Bach-Gymnasium, Moosbacher Str. 9, Treffpunkt: Lehrer-
parkplatz,
Bitte Inliner, Hand-, Knie-, Ellbogenschoner, Helm und etwas zum 
Trinken mitbringen. Kursgebühr: 8,00 €

M35802F   -    Ich kann schon ein bisschen Inline-Skaten –
Kurs für Kinder ab 6 Jahren
Jochen Frehner, Inline-Trainer
1 Nachmittag, 18.04.2019, Donnerstag, 15:00 - 17:00 Uhr, 
Johann-Sebastian-Bach-Gymnasium, Moosbacher Str. 9, Treff-
punkt: Lehrerparkplatz,
Bitte Inliner, Hand-, Knie-, Ellbogenschoner, Helm, festes Schuhwerk 
und etwas zum Trinken mitbringen. Kursgebühr: 8,00 €

Evang. Luth. Pfarramt Windsbach 
Do., 04.04. 
16.00 Uhr SeniorenGD (Pfr. Rühr, Phönix 

Fr., 05.04. 
19.30 Uhr Passionsandacht (Dekan Schlicker), Friedhofskirche 

So., 07.04. 
09.30 Uhr GD m. Konfi-Vorstellung + Anmeldung d. neuen Konfis  
  (Pfrin. Walz), Stadtkirche
09.30 Uhr Kindergottesdienst, Stadtkirche/Gemeindehaus 

Fr., 12.04. 
19.30 Uhr Passionsandacht (Pfrin. i. R. Mandt), Friedhofskirche 

So., 14.04. 
09.30 Uhr GD (Lektorin Sichart), Stadtkirche 
  
09.30 Uhr Kindergottesdienst, Stadtkirche/Gemeindehaus

GrünDo., 18.04.  
19.30 Uhr Beichte und Abendmahl (Dekan Schlicker), 
  Friedhofskirche 

KarFr., 19.04. 
09.30 Uhr SakramentsGD (Pfrin. Walz), Stadtkirche 
15.00 Uhr  Andacht zur Sterbestunde (Dekan Schlicker), 
  Friedhofskirche 

OsterSo., 21.04
06.00 Uhr Osternacht (Pfrin. Walz/Lektorin Sichart), 
  Gottesruhkapelle 
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OsterSo., 21.04  
09.30 Uhr SakramentsGD (Dekan Schlicker), Stadtkirche 
09.30 Uhr Kindergottesdienst, Stadtkirche/Gemeindehaus 

OsterMo., 22.04.  
09.30 Uhr GD (Pfrin. i. R. Mandt), Stadtkirche 

So., 28.04. 
09.30 Uhr GD (Lektorin Sichart),  Stadtkirche
09.30 Uhr Kindergottesdienst , Stadtkirche/Gemeindehaus 

Do., 02.05. 
16.00 Uhr SeniorenGD (Pfr. Rühr), Phönix
Bibelstunden Mitteleschenbach: 
im April entfällt die Bibelstunde. Die nächste Bibelstunde ist am Mitt-
woch, 22.05. um 19.30 Uhr im Gasthaus Schwarz 
 
GEBET am Mittwochmorgen 
Ein kurzer gemeinsamer Anfang – viel Stille für das persönliche Be-
ten – ein gemeinsam gesprochenes Gebet für die Gemeinde, dann 
Vaterunser und Segen. 
So sieht die kurze Gebetszeit am Mittwochmorgen in der Stadtkirche 
aus. Wir treffen uns jeden Mittwoch (außer an Feiertagen) um 8 Uhr 
für eine Viertelstunde. Herzlich willkommen zu diesem Start in den 
Tag, der jedem, der dabei ist, sehr viel Kraft gibt!

Veranstaltungen 
Seniorentreff 
Montag, 08.04.2019,  
Thema: „Ausflug nach Ansbach (auf den Spuren von Kaspar Hauser) 
Ist leider schon ausgebucht.

„Frühstück Frauen miteinander“ – offener Kreis für alle Frauen 
dienstags, 9.00 Uhr, Heinrich-Brandt-Haus 
Kontakt: Larissa Ulmer, Hannelore Schütz, Traudi Eyselein

„Tanzen“ - eine lebenslange Freude: 
Mittwoch, 03.04. und 08.05. jeweils um 20.00 Uhr , Gemeindehaus

Kirchenchor: dienstags, 19.30 Uhr, Gemeindehaus

Kinderchor: dienstags, 15.30 – 16.30 Uhr, Gemeindehaus

Rockenstuben: dienstags, 14.00 Uhr, HBH

Posaunenchor: donnerstags, 19.30 Uhr, Gemeindehaus

Sprachcafe: 

donnerstags, 10.00 – 11.30 Uhr, HBH Das Angebot des Sprachcafés 
wendet sich an Asylbewerber und Migranten. Es wird deutsche Spra-
che und Kultur zusammen mit ehrenamtlichen Mithelfern praxisnah 
vermittelt. Träger ist die evangelische Kirchengemeinde

Tea – together 

Freitag, 22.03. und am 05.04. jeweils um 19.00 Uhr im HBH 
der Treffpunkt für Windsbacher und Asylbewerber 
Spiele - Gespräche - Kennenlernen und vieles mehr ... bei Tee, Kaffee 
und Knabberei

Mutter-Kind-Gruppe

mittwochs von 10.00 - 11.30 Uhr, Gemeindehaus Kontakt: Anna-Bar-
bara Heyder, Handy-Nr. 0176 97 33 80 31

Jungschar

1. - 4. Klasse  Dienstag um 15.00 Uhr im Jugendbüro, Gemeindehaus

Jugendtreff ab dem Konfi-Alter

Mittwoch, 27.03., 10.04. und 08.05. jeweils um 19.00 Uhr im Gemein-
dehaus

LEGO®-Tage im renovierten Gemeindehaus 15.-17. April 2019 
14.00-17.00 Uhr

Über 100.000 Steine warten darauf zu einer kunterbunten Stadt zu-
sammengebaut zu werden. Dazu sind alle Kinder zwischen 8 und 12 
Jahren ganz herzlich eingeladen. Wir freuen uns schon riesig auf das 
gemeinsame Bauprojekt, auf coole Geschichten aus der Bibel und 
fetzige Spiele zwischendurch. Melde dich schnell über unsere Ho-

mepage (EJ-Windsbach) oder über das Pfarramt an. (Kosten: 1€ pro 
Tag pro Nase). 

Gottesdienste 
in der Kirchengemeinde Bertholdsdorf
5. April, Freitag
19 Uhr  Passionsandacht, Pfrin Latteier

7. April, Judica
9 Uhr  Gottesdienst, Pfr. i.R. Dr.  Friedrich

13.04.2019, Samstag
13:00 Uhr  Fototermin
14:00 Uhr Beichte und Abendmahl zur Konfirmation, Pfrin Latteier

14.04.2019, Palmsonntag
9:00 Uhr  Festgottesdienst mit Abendmahl zur Konfirmation, 
  Pfrin Latteier und Posaunenchor, Pfrin Latteier
17:00 Uhr  Spruchauslegung, Pfrin Latteier

18.04.2019, Gründonnerstag
19:00 Uhr  Anmeldung
19:30 Uhr  Beichte und Abendmahl, Pfr. i.R. Weiß

19.04.2019, Karfreitag
08:30 Uhr  Anmeldung
09:00 Uhr  Beichte und Abendmahl, Pfrin Latteier
13:30 Uhr  Anmeldung
14:00 Uhr  Seniorenabendmahl, anschl. Kaffeetrinken im 
 Gemeindehaus

21.04.2019, Ostersonntag
07:30 Uhr  Osterfrühstück
08:50 Uhr  Osterfeuer im Kirchhof
09:00 Uhr  Festgottesdienst mit Abendmahl, Pfrin Latteier, 
 Posaunenchor und Singgruppe
10:45 Uhr  Taufgottesdienst, Pfrin Latteier

22.04.2019, Ostermontag
09:00 Uhr  Gottesdienst, Pfr. Brendel

28.04.2019, Quasimodogeniti
09:00 Uhr  Gottesdienst, Pfrin Latteier
10:30 Uhr  Taufgottesdienst, Pfrin Latteier

Pfarrei St. Bonifatius Windsbach und 
Pfarrei St. Vitus Veitsaurach
Gottesdienste in der Pfarrei  Windsbach
Sonntags:  10:00 Uhr hl. Messe; j
eden 1. Sonntag im Monat: 
08:30 Uhr hl. Messe mit anschl. Kirchencafé;
Mittwochs: 10:00 Uhr hl. Messe
Freitags:   17:00 Uhr hl. Messe 
Do.,18.04.:  16:00 Uhr hl. Messe im Haus Phönix

Gottesdienste in der Pfarrei Veitsaurach
Sonntags:  08:30 Uhr hl. Messe, 
jeden 1. Sonntag im Monat: 
10:00 Uhr hl. Messe; 
Vorabendmesse:  
Samstag vor dem 1. und 3. Sonntag im Monat um 18:00 Uhr, 
Sa. vor dem 2. So. im Monat (13.04.) 18:00 Uhr in Barthelmesaurach 
Dienstags: 18:30 Uhr Rosenkranz, 19:00 Uhr hl. Messe
Donnerstags: 18:30 Uhr hl. Messe

Ostergottesdienste
Palmsonntag: Veitsaurach: 08:30 Uhr; Windsbach: 10:00 Uhr 
Gründonnerstag: Veitsaurach: 19:00 Uhr, anschl. euchar. Anbetung 
bis 21:00 Uhr
Karfreitag: Veitsaurach: 15:00 Uhr; Windsbach: 17:00 Uhr
Osternacht: Windsbach:   21:00 Uhr, anschl. Osterfrühstück im 
 Pfarrheim
Ostersonntag: Veitsaurach:  08:30 Uhr; Windsbach: 10:00 Uhr
Ostermontag: Veitsaurach:  08:30 Uhr; Windsbach: 10:00 Uhr
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Musikschule 
Rezat-Mönchswald e.V.

Hl. Erstkommunion
Veitsaurach:   So., 28.04., 08:30 Uhr
Windsbach:   So., 28:04., 10:30 Uhr
     
Kindergottesdienst 
Windsbach:  So., 21.04., 10:00 Uhr im Pfarrheim

Eucharistische Anbetung 
Windsbach:   freitags nach der hl. Messe
Veitsaurach:  donnerstags nach der hl. Messe
   
Rosenkranzgebet
Veitsaurach:  dienstags 18:30 Uhr

Kreuzwegandacht
Windsbach:   So., 07.04., 18:00 Uhr
Veitsaurach:  So., 14.04., 18:00 Uhr

Oster-Beichtgelegenheiten
Windsbach:   Sa., 06.04., 16:00 – 16:45 Uhr
  Sa., 20.04., 10:00 – 11:30 Uhr
Veitsaurach:  Do., 11.04., 17:15 – 18:15 Uhr
  Sa., 20.04., 08:30 – 09:30 Uhr
(weitere Termine jederzeit nach persönlicher Absprache möglich)

Ministrantentreffen
Windsbach: Sa., 18.05., 15:00 – 16:30 Uhr, Pfarrheim St. Bonifatius

Bibelkreis
Windsbach:  Mi., 10.04., 19:30 – 20:30 Uhr, Pfarrheim St. Bonifatius

Erwachsenenbildung
Veitsaurach: Di., 09.04., 19:30 Uhr, Pfarrheim St. Vitus: „Nichts-tu
Garten“ Ref. Karin Brenner

Kath. Pfarramt 
Ansbacher Str. 46, 91575 Windsbach
Tel.: 09871/318, Fax.: 09871/705043
e-Mail: windsbach@bistum-eichstaett.de 
Bürozeiten: dienstags 08:00 – 12:00 Uhr

Am 23. Februar veranstaltete die Musikschule 
Rezat-Mönchswald e.V. in der Aula der Grund- 
und Mittelschule in Wolframs-Eschenbach
ein Familien-Fa-
schingskonzert! Ins-
gesamt beteiligten 
sich rund 30 Familien 
in kleineren und grö-
ßeren Familienen-
sembles an diesem 
fröhlichen Konzert! 
Musikschüler musi-
zierten zusammen mit 
ihren Geschwistern, 
Eltern, Großeltern, 
Tanten und Onkeln 
bekannte Hits wie „Die 
Affen rasen durch den Wald“, Hey Pipi Langstrumpf, Fluch der Ka-
ribik“ und vielem mehr! Der Förderverein unterstütze mit Getränken 
und leckeren Krapfen! 

Nächster Termin:
Sa, 06.04.2019, ab 09:00 Uhr Junior 1 und 2 Prüfungskonzerte
Wolframs-Eschenbach: Grund- und Mittelschule, Aula

Windsbacher Knabenchor
Tag der offenen Tür beim 
Windsbacher Knabenchor
Der Windsbacher Knabenchor lädt 
alle interessierten Jungen und ihre 
Familien ein, einen Blick hinter 
die Windsbacher Kulissen zu wer-
fen. Ob bei einem Besuch von Chorprobe, Stimmbildungs- oder In-
strumentalunterricht – an diesem Tag können sich die Besucher ein 
umfassendes Bild von der musikalischen Arbeit der jungen Sänger 
und deren Leben im Internat machen. Mitarbeitende aus allen Berei-
chen stehen für Gespräche und Informationen zur Verfügung. Chor 
und Nachwuchsklassen zeigen, was sie können. In diesem Jahr wird 
die Geschichte von Till Eulenspiegel von den Klangfänger-Gruppen 
aus Windsbach, Nürnberg, Rothenburg und Pappenheim sänge-
risch begleitet.
TERMIN: Samstag, 16. März 2019, 13 - 18 Uhr, Chorzentrum und 
Studienheim Windsbach

Jagdversammlung 
der Jagdgenossenschaft Ismannsdorf / Speckheim
Am Mittwoch, den 10.04.2019 findet um 19.30 Uhr im Feuerwehr-
haus in Ismannsdorf die Jagdversammlung statt.

Tagesordnung:
1. Begrüßung durch den Jagdvorstand
2. Wahl der Vorstandschaft
3. Verwendung des Jagdpachts
4. Wünsche und Anträge

Jagdgenossenschaft Retzendorf
Am Freitag, den 26. April 2019 findet im Gasthaus Schmidt, Retzen-
dorf eine Jagdversammlung statt.
Beginn: 20.00 Uhr

Tagesordnung:
1. Eröffnung und Begrüßung
2. Verlesung des letzten Protokolls
3. Kassenbericht 
4. Kassenprüfbericht und Entlastung
5. Verwendung des Jagdpachtes
6. Ergebnisse des Verbissgutachtens
7. Vorstellung des neuen Jagdkatasters
8. Wahl der Vorstandschaft
9. Sonstiges
                                                   
Der Jagdvorsteher
Herbert Hechtel

Turn- und Sportverein 1892 Windsbach e.V.
Kinderfasching des TSV Windsbach
Auch dieses Jahr besuchten viele toll kostümierte Kinder mit ihren 
Begleitpersonen die Windsbacher Stadthalle um Fasching zu feiern 
und bei flotter Musik Spaß zu haben.
Die Abt. Turnen sorgte wieder für die Verpflegung und mit Vorfüh-
rungen der Kinderturngruppe und Leistungsturner für Kurzweil. Auch 
zeigte ein Tanzmariechen der Mönchswaldfüchse zur Freude aller ihr 
Können. Herzlichen Dank allen Kuchenspendern und Helfern! Sie alle 
haben zum guten Gelingen des Kinderfasching 2019 beigetragen.

GymCup und Gau-Pokal 2019
Am 16. und 17. März war die Heilsbronner Hohenzollernhalle fest in 
der Hand der Turner.
Der GymCup ist ein Mannschaftswettkampf im Bereich Geräteturnen 
weiblich für Pflicht und Kürübungen. Die Wettkampfleitung lag beim 
TSV Windsbach. Mit 5 Mannschaften ging der TSV hier an den Start 
und konnte mit den 22 Mädels gute Ergebnisse erzielen. Der Sprung 
aufs Treppchen wurde mit zwei Mannschaften leider nur knapp ver-
passtt und so musste sich hinter den Turnerinnen aus Rothenburg, 
Feuchtwangen und den Gastgeberinnen vom TV Heilsbronn einge-
reiht werden. Auf die gezeigten Leistungen können dennoch alle Mä-
dels absolut stolz sein. Zumal es für die Jüngsten (Jg. 2011-2014) der 
erste Wettkampf überhaupt und für die größeren Turnerinnen der er-
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ste Wettkampf im Kür Bereich war. Als Schwachpunkt des TSVs zeig-
te sich meistens der Schwebebalken, das gilt es nun mit Trainer und 
Turnerinnen gemeinsam anzugehen und zu verbessern. Der nächste 
Wettkampf für die TSV-Mädels wird die Gau-Einzelmeisterschaft am 
18.Mai in Feuchtwangen sein. 
Am Sonntag wurde dann für den männlichen Turnbereich der Gaupo-
kalsieger der jeweiligen Jahrgänge gesucht. Erstmals gingen in die-
sem Einzelwettkampf auch vier Jungs aus Windsbach an den Start. 
An allen sechs Geräten (Boden, Sprung, Ringe, Pauschenpferd, Reck 
und Parallelbarren) mussten sie ihr Können unter Beweis stellen. Am 
Ende zahlte sich das Training durch sauber geturnte Übungen aus. 
Hannes Heßler konnte sich in seinem Jahrgang den zweiten Platz 
sichern und somit einen Pokal nach Windsbach holen! Einzig einem 
ebenfalls sehr stark auftretenden Turner vom TV Fürth musste er sich 
knapp geschlagen geben. Auch Philipp Cerny, Felix Melzer und Carl 
Wende zeigten hervorragende Leistungen und wurden mit Platz 10, 
Platz 7 und Platz 5 belohnt.  Unter der Leitung von Trainer Stephan 
Ziegler trainieren die Jungs seit ca. zwei Jahren zweimal pro Woche 
in Windsbach und zum Teil zusätzlich noch einmal in Heilsbronn. 
Dominiert von Kraftaufbau und Körperspannung werden hier die ver-
schiedensten Elemente vorbereitet und erlernt.

Freiwillige Feuerwehr 
der Stadt Windsbach 1868 e.V.
Aus gegebenem Anlass möchten wir über die Erreichbarkeit der Feu-
erwehr Windsbach hinweisen. In der vergangenen Zeit kam es ver-
mehrt vor, dass Bürgerinnen und Bürger 
versuchten uns direkt über die Telefonnum-
mer 09871 / 9048 im Gerätehaus zur Mittei-
lung von Einsätzen zu erreichen.
Wir weisen hiermit daraufhin, dass unser 
Gerätehaus nicht rund um die Uhr besetzt 
ist und unsere Telefonnummer keinen Not-
rufcharakter hat! Aus diesem Grund bitte 
folgendes beachten: Rufen Sie bei unkla-
ren Lagen (Rauchentwicklungen im Freien, 
Ölspuren, Unwettereinsätzen etc.) oder 
auch bei akuten Notfällen nicht bei uns 
im Gerätehaus an. Nutzen Sie hierzu die 
Notrufnummer 112! Auch wenn aus Ihrem 
Anruf keine Alarmierung für die Feuerwehr 
oder des Rettungsdienstes resultiert, ist 
der Anruf kein Notrufmissbrauch. Die Kol-

leginnen und Kollegen der Integrierten Leitstelle kümmern sich um Ihr 
Anliegen und treffen daraufhin entsprechende Entscheidung.

Am Mittwoch um 19.15 Uhr sind wir zu einer unklaren Rauchentwick-
lung mit Menschenleben in Gefahr zur Stadthalle in Windsbach aus-
gerückt. Vor Ort wurde uns durch den Hausmeister mitgeteilt, dass 
sich noch Personen im Gebäude befinden sollen. Wie viele genau, 
konnte er nicht nennen. 
Zum Glück handelte es sich hierbei nur um eine Übung unseres Fach-
bereichs Atemschutz. Im weiteren Verlauf wurde das Gebäude durch 
zwei Trupps unter Atemschutz nach den vermissten Personen abge-
sucht, die auch sehr schnell gefunden wurden. Ein „verletzter“ Feu-
erwehrkamerad wurde durch den Sicherungstrupp aus dem Gebäude 
ins Freie gebracht. Anschließend wurde der Rauch durch geöffnete 
Fenster mittels Überdrucklüfter aus dem Gebäude gedrückt 

Fördervereins 
für Jugendfußball und Fußballfreunde
Einladung zur Jahreshauptversammlung 
am Montag den 06.05.2019 um 19.30 Uhr im Sportheim/Retzendorf

Tagesordnungspunkte:
-	 Begrüßung der Mitglieder
-	 Jahresbericht des 1. Vorstands
-	 Bericht des Kassiers
-	 Bericht der Kassenprüfer
-	 Entlastung des Kassiers
-	 Entlastung der Vorstandschaft 
-	 Ausblick
-	 Wünsche und Anträge
Die Tagesordnung kann noch bis eine Woche vor der Jahreshauptver-
sammlung ergänzt bzw. geändert werden, wenn dies schriftlich beim 
1. Vorstand beantragt und eingegangen ist.

Auf ihr Kommen freut sich die Vorstandschaft
gez. Jochen Brendel 1. Vorstand

VdK Ortsverband Windsbach
Osterbrunnenfahrt am 13.04.19 in die Fränkische Schweiz. Anmel-
dung: bei Frau Koch Tel: 09871/9825. Abfahrt: 11:30 Uhr am Dekanat 
VdK Stammtisch des Ortsverbands Windsbach
Treffpunkt: Stadtkaffee Windsbach am 11. April 2019 um 15:00 Uhr.“

Bund der Selbstständigen - Gewerbeverbamd 
Bayern e.V. Ortsverband Windsbach

WindsArt – Kulturverein Windsbach
THEATER mit Hand und Fuß 
Anne Klinge`s Fußtheater war am Samstag den 23. 
Februar zu Gast beim Kulturverein WindsArt e.V. in der 
Stadthalle Windsbach. Ihre Technik des Fußtheater-
spiels ist wohl weltweit einmalig. Hochleistungssport, 
aber auch inszenierte Körperbeherrschung auf aller-
höchstem Niveau. Ausgestattet mit Nasen, Mützen und Gewändern 
verwandeln sich die Füße unversehens zu eigenständigen Persön-
lichkeiten, die die Spielerin dahinter beinahe vergessen machen. 
Große Figurentheaterkunst und äußerst vergnüglich für alle Gene-
rationen. Spektakuläre Auftritte beim Internationalen Comedy Fe-
stival in Sydney, wo sie im Opernhaus gastierte, Expo in Shanghai, 
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Varieté in Japan, Vorstellungen in Peru, Indien, Australien und dazu 
weltweite TV-Auftritte. In der Nachmittagsvorstellung erzählte Sie mit 
Füßen und Händen die Geschichte vom tapferen Schneiderlein. Als 
Liebesgeschichte neu in Szene gesetzt und mit witzigen Details auf-
gepeppt. Mit Begeisterung verfolgten die jungen Gäste das Schau-
spiel. Ein poetisches Fuß-Hand-Objekt-Theatermärchen In der sehr 
gut besuchten Stadthalle zeigte sie in der Abendvorstellung unter 
anderem „Der Fußmord“, eine Geschichte, welche schon über 60Mil-
lionen Mal auf Youtube geklickt wurde, seit sie 2016 bei „Britains got 
talent“ für Aufsehen und Bewunderung sorgte. Doch auch die ande-
ren Geschichten sind ein einzigartiges Erlebnis: Ein kauziger Fischer 
angelt vergeblich, denn die plötzlich aufgetauchte Nixe ist viel zu groß 
für seine Pfanne, aber vielleicht doch noch anderweitig brauchbar...? 
Dann ist da noch Rudi, der alleinerziehende Kellner, der sich reizend 
verzweifelt um sein schreiendes „Schöpfkellenbaby“ kümmert und für 
dieses Baby dann sogar noch eine Mama herbeibastelt. Was hier der 
alleinerziehende Vater, ist da die alleinwurstelnde Frau im Haushalt, 
doch dieser Haushalt wird auch noch lebendig und endet zwangs-
läufig im Chaos. Am Ende hat man jede der schrulligen Figuren ins 
Herz geschlossen und plötzlich fällt einem wieder ein: das waren „nur“ 
Füße, Beine Arme, Hände – die Füße von Anne Klinge 

ProBierMahl zum 5.
Auch das neue Menü zum 5. ProBierMahl aus der Küche von Ni-
klas und Horst Dorschner war ein Gedicht und die Gäste ließen es 
sich schmecken. Gekonnt eloquent und mit viele Liebe zu seinem 
Beruf, erklärte Braumeister Günter Meyer von der Spalter Stadtbraue-
rei die Herstellung des goldenen Hopfensaftes. Verschiedene Sorten 
aus dem Spalter Sortiment wurden zu den einzelnen Menügängen 
gereicht und man wurde überrascht, wie gut ein Helles Bockbier zu 
einem Biertiramisu passt. Dezent im Hintergrund wurde der Abend 
musikalisch von Reiner Link umrahmt. 

Nächste Veranstaltungen
Lesung mit Julia Hanel  – 27.04.2019 – Rentamt Windsbach
Julia Hanel liest aus ihrem dritten Roman „Dein Bild für immer“
Sophie trauert um ihre große Liebe. Ein halbes Jahr zuvor ist ihr Ver-
lobter Maximilian ums Leben gekommen. Die Reise nach Bali, die er 
ihr zur Hochzeit schenken wollte, tritt sie schweren Herzens allein an. 
Doch schon im Flugzeug kommt der erste Schock: Maximilians Platz 
wurde neu vergeben, an Niklas, einen jungen Fotografen. Als sich die 
Wege der beiden erneut kreuzen, beschließt Sophie, Niklas auf seiner 
Fototour durch Bali zu begleiten. Sie selbst hat auch eine Mission: An 
jedem Ort, den sie mit Maximilian bereisen wollte, hinterlässt sie in 
Bild von ihm. Während sie Maximilian langsam loslässt, wird Niklas 
von Tag für Tag wichtiger für sie. Sophie kann kaum glauben, dass 
das möglich ist. Ist ihr Herz überhaupt bereit dafür?
Zur Autorin: 
Bücher machen Julia Hanel glücklich, seit sie ein kleines Mädchen 
ist. Dieses Gefühl möchte sie durch ihre eigenen Bücher auch an an-
dere weitergeben. Deswegen hat die gebürtige Ansbacherin bereits 
während ihres Germanistik-Studiums in Bamberg jede freie Minute 
genutzt, um ihre Gedanken und Ideen auf Papier zu bringen und das 
Schreiben schließlich zu ihrem Beruf gemacht. Julia arbeitete mehre-
re Jahre als Redakteurin für eine Tageszeitung und ein Onlinemaga-
zin in Fulda, bevor es sie schließlich wieder zurück in die fränkische 
Heimat zog. Heute lebt sie mit ihrem Mann in Würzburg und arbeitet 
als Pressereferentin. Wenn sie ihre Nase nicht in Bücher steckt oder 
es mal wieder in den Fingern kribbelt, geht sie ihrer Reisebegeiste-
rung nach und sieht sich die Welt an. Ihren Debütroman „Zwei fürs 
Leben“ hat Julia 2015 im Ullstein Verlag veröffentlicht. Ihr zweiter 
Roman „Liebe, Zimt und Zucker“ erschien im September 2016 bei 
Ullstein.
Datum:  Samstag, 27.04.2019
Zeit: 19:30 Uhr (Einlass 18:30 Uhr)
Ort: Rentamt Windsbach
Eintritt:  frei, Spenden erbeten; Musikalisch umrahmt wird die Veran-
staltung von der „Musikschule Mönchswald“.

Kultur am Stadtturm – 25.05.2019
Einer der schönsten Orte Windsbachs wird wieder zum musikalischen 
Freiluft-Festsaal. Am Fuße des Windsbacher Stadtturm gibt sich die 
Fränkische Folk-Band „Mocha“ die Ehre. 
„Mocha“, dass sind drei Liedermacherinnen, die ihre gefühlvollen, 
melancholischen Lieder aus ihrer aktuellen CD „What if it ends!“ prä-

sentieren. Die Generation der 80er wird sich an die Lieder von Kate 
Bush erinnert fühlen. Sehr hörenswert.
Datum:  Samstag, 25.05.2019
Zeit: 20:00 Uhr (Einlass: 19:00 Uhr)
Ort: Stadtturm Windsbach (bei schlechtem Wetter im Rentamt)
 Eingang über Rentamt
Eintritt:  Vorverkauf: 8 € /6 €* Abendkasse: 10 € /8 €*
 * Ermäßigung für Mitglieder WindsArt, Jugendliche unter 16 
Jahren und Schüler/Studenten

Kartenvorverkauf bei: 
Geschenke Oase, Hauptstraße 14, 91575 Windsbach, Firma Hagra, 
Fohlenhof 18, 91575 Windsbach, Schreibwaren Besenbeck, Neu-
endettelsau. Buchhandlung am Turm, Heilsbronn, karten.windsart@
gmx.de, WindsArt-Telefon: 0157 / 56 20 04 47
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Bruckberg
Neuendettelsau

Dietenhofen
Petersaurach

Heilsbronn
Sachsen b. Ansbach

Lichtenau
Windsbach

Sa. 06.04.2019  
14:00 Uhr Ostereifest, Heimat- und Geschichtsverein, 
 „Platz vor Löhe-Zeit-Museum,Bahnhof“,   
 Neuendettelsau
09:00 Uhr Müllsammelaktion, Gemeinde Neuendettelsau und   
 Vereine, Treffpunkt am Sternplatz, Neuendettelsau
19:30 Uhr Frühjahrskonzert, Stadtkapelle Heilsbronn e.V. / 
 Stadt Heilsbronn, Hohenzollernhalle Heilsbronn

Di. 09.04.2019  
17:00 Uhr Blutspendetermin des Bayerischen Roten Kreuzes  
 BRK Heilsbronn, Hohenzollernhalle Heilsbronn

Mi. 10.04.2019  
19:30 Uhr Vortrag: „Burnout“, KDFB-Heilsbronn, Großlellenfeld, 
 Pfarrstadl Heilsbronn

So. 14.04.2019   
k.A.  Ausstellung „7 Wege der Bamherzigkeit“
 KunstRaumHeilsbronn, Münster, Heilsbronn

Di. 16.04.2019  
10:00 Uhr Seniorenwandern 60+, Seniorenbeirat 
 „Treffpunkt Rotkreuzhaus, Haager Str. 29“, 
 Neuendettelsau

Do. 18.04.2019 
20:00 Uhr Schafkopfturnier, FCN Fanclub Schell 7, Vereinheim, 
 Windsbacher Str., Neuendettelsau

Sa. 27.04.2019  
14:00 Uhr Tanz in den Mai für Senioren der Allianz Kernfranken  
 Allianz Kernfranken, Hohenzollernhalle, Heilsbronn

Sa. 27.04.2019  
15:00 und  Theatervorstellung
20:00 Uhr Theatergruppe Florian, Alte Turnhalle, An der Brücke, 
 Lichtenau

So. 28.04.2019  
20:00 Uhr Theatervorstellung, Theatergruppe Florian  
 Alte Turnhalle, An der Brücke, Lichtenau

Di. 30.04.2019  
20:00 Uhr Gräschkurs Fränkisch, KuSS-KulturScheune, 
 Silberhorn, Scheune in Gottmannsdorf, Heilsbronn
   
Mi. 01.05. - So. 05.05.2019 
Ganztags Frühlingsfest, Sternplatz, Neuendettelsau

Mi. 01.05.2019  
10:00 Uhr Ausstellung von Oldtimer Traktoren 
 Traktoren und Oldtimerfreunde Neuhöflein 
 Neuhöflein Baumgarten Geißelbrecht, Heilsbronn

Do. 02.05.2019  
16.00 Uhr -  Blutspenden, Rotes Kreuz 
20:00 Uhr Rotkreuzhaus, Haager Str. 29, Neuendettelsau

Do. 02.05.2019  
19:00 Uhr Geistliche Musik im Münster mit den Windsbacher 
 Blechbläsern, Evangelisch-Lutherische
 Kirchengemeinde Münster, Heilsbronn

Sa., 06.04.2019 
09:30 Uhr Ramadama-Räumaktion
 Veranstalter: Stadt Windsbach 
 Veranstaltungsort: Stadt Windsbach

20:00 Uhr Tanz mit Willi
 Veranstalter: Schnupferclub Veitsaurach
 Veranstaltungsort: Gasthaus Schwarz, Veitsaurach H7 

So., 07.04.2019 
17:00 Uhr Classic Brass aus München gastiert mit 
 »AMAZING MOMENTS« in Windsbach
 Veranstalter: Elternbeirat des Johann-Sebaatian -  
 Bach - Gymnasiums Windsbach 
 Veranstaltungsort: Stadtkirche St. Margareta 
10:00 Uhr Auto-Cross
 Veranstalter: MC Windsbach
 Veranstaltungsort: Wernsbachring 
09:30 Uhr Gottesdienst und Kindergottesdienst: 
 Konfi-Vorstellung und Anmeldung, 
 Kirchkaffee im Gemeindehasu
 Veranstalter: Evang. Luth. Pfarramt Windsbach
 Veranstaltungsort: Stadtkirche St. Margareta 

Di., 09.04.2019 
09:00 Uhr Osterbrunnen binden
 Veranstalter: Heimatverein Windsbach e.V.
 Veranstaltungsort: Hans Betz, Neuses 
15:00 Uhr Osterbrunnen binden
 Veranstalter: Heimatverein Windsbach e.V.
 Veranstaltungsort: Hans Betz, Neuses 

Mi., 10.04.2019 
19:00 Uhr Festkonzert
 Veranstalter: Johann-Sebastian-Bach-Gymnasium 
 und Stadt Windsbach 
 Veranstaltungsort: Stadthalle Windsbach, Jahnring 1 

Do., 11.04.2019 
15:30 Uhr Bauermarkt 
 Veranstalter: Windsbacher Direktvermarkter
 Veranstaltungsort: Rathauspassage Windsbach 
19:00 Uhr Festkonzert
 Veranstalter: Johann-Sebastian-Bach-Gymnasium 
 und Stadt Windsbach 
 Veranstaltungsort: Stadthalle Windsbach, Jahnring 1 
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Fr., 12.04.2019 
13:00 Uhr Osterbrunnen aufstellen
 Veranstalter: Heimatverein Windsbach e.V.
 Veranstaltungsort: Brunnen am Oberen Marktplatz 

Sa., 13.04.2019 
13:00 Uhr Palmbüschel selbst binden
 Veranstalter: Heimatverein Windsbach e.V.
 Veranstaltungsort: Pfarrheim Kath. Kirche 
 St. Bonifatius, Ansbacher Str. 44 

Do., 25.04.2019 
15:30 Uhr Bauernmarkt
 Veranstalter: Windsbacher Direktvermarkter
 Veranstaltungsort: Rathauspassage Windsbach 

14:30 Uhr Frühlingssingen
 Veranstalter: BRK-Seniorenkreis 
 Veranstaltungsort: Heinrich-Brandt-Haus 

Fr., 26.04.2019 
20:00 Uhr Monatsversammlung 
 des Kleintierzüchtervereins
 Veranstalter: Kleintierzüchterverein Windsbach und 
 Umgebung 
 Veranstaltungsort: Vereinsheim in der Raiffeisen-
 straße 

Fr., 26.04.2019 
16:30 Uhr Maibaumaufstellen
 Veranstalter: Haus Phönix Windsbach
 Veranstaltungsort: auf dem Phönix Außengelände 

Sa., 27.04.2019 
09:00 Uhr Hühnerimpfen
 Veranstalter: Kleintierzüchterverein Windsbach und
 Umgebung
 Veranstaltungsort: Vereinsheim in der Raiffeisen-
 straße 
19:30 Uhr Julia Hanel Lesung 
 Veranstalter: WindsArt e.V. 
 Veranstaltungsort: Bürgersaal im Rentamt 

Do., 02.05.2019 
19:00 Uhr Chorandacht 
 Veranstalter: Windsbacher Knabenchor 
 Veranstaltungsort: Chorzentrum, 
 Heinrich-Brandt-Str. 18

Sonstige

Mitteilungen

Volksbegehren 
Nach dem erfolgreichen Volksbegehren fragen sich viele Bürgerinnen 
und Bürger: Wie kann ich selbst etwas für Bienen, Insekten und die 
Artenvielfalt tun? Landwirte bieten auch bei uns Blühflächenpaten-
schaften an.  
Ackerland wird von Bäuerinnen und Bauern für die Ansaat von 
Blühmischungen zur Verfügung gestellt. Verbraucherinnen und Ver-
brauchern haben so die Möglichkeit, sich mit einer Blühpatenschaft 
für die Artenvielfalt einzusetzen. Interessierte können sich mit einem 
Betrag von 50 € für 100 m² Blühfläche/Jahr engagieren. Der Landwirt 
verpflichtet sich im Gegenzug dazu, auf der vereinbarten Fläche eine 
Blühmischung auszubringen und diese Fläche mindestens zwei Jah-
re nicht anderweitig zu nutzen. Für seinen Beitrag erhält der Blühpate 
eine Urkunde. 
Interessenten wenden ich an Ortsobmann/Ortsbäuerin oder die Ge-

Internationaler Schüleraustausch - 
Lust Gastfamilie zu werden?
Ermöglichen Sie einem jungen Menschen den Aufenthalt in Deutsch-
land! Die kurzzeitige Erweiterung Ihrer Familie wird Ihnen Freude ma-
chen. Die Jugendlichen verfügen über Deutschkenntnisse, müssen 
ein Gymnasium besuchen und bringen für persönliche Wünsche aus-
reichend Taschengeld mit.

Brasilien
Familienaufenthalt: 30.06. – 30.07.19
Pastor Dohms Schule, Porto Alegre
10 Schüler*innen mit guten Deutschkenntnissen
Alter 14-15 Jahre

EL Salvador
Familienaufenthalt: 11.09. – 06.12.19
Deutschen Schule San Salvador
16 Schüler*innen mit guten Deutschkenntnissen
Alter 16-17 Jahre
Interessiert? Weitere Informationen bei:
Schwaben International e.V., Uhlandstr. 19, 70182 Stuttgart
Tel. 0711 – 23729-13, Fax 0711 – 23729-31, 
schueler@schwaben-international.de
http://www.schwaben-international.de/schueleraustausch/

schäftsstelle des Bauernverbandes in Ansbach. Tel. 0981/971 900 
oder ansbach@bayerischerbauernverband.de


